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Mit der Konstituierung einer „Unabhängigen Kommission Antiziganismus“ durch den deutschen 
Bundestag im Frühjahr 2019 und der Publikation der über 600 Seiten umfassenden Forschungs-
ergebnisse im Jahr 2021 wurde erstmals in der über sechshundertjährigen Geschichte deutscher 
Sinti und Roma ein umfassender Bericht zu antiziganistischen Einstellungen in historischer  
wie gegenwärtiger Perspektive vorgelegt. Aus den eingeholten Expertisen bzw. Befragungen der 
Organisationen von Sinti und Roma in Deutschland im Rahmen der Empowerment-Studie sowie 
aus den Konsultationsgesprächen mit den Dachverbänden und den Ergebnissen eines Hearings 
wurden Handlungsempfehlungen entwickelt, die den Band beschließen.1

Eine intensive Aufarbeitung mit Antiziganismus als Diskriminierungs- und Verfolgungs
geschichte, mit der Geschichte des nationalsozialistischen Völkermords an Sinti und Roma sowie 
mit der Fortsetzung ihrer Stigmatisierung nach 1945 in Wissenschaft und Forschung wie auch 
eine Auseinandersetzung in der Geschichts- und Erinnerungskultur setzten mit erheblichem 
zeitlichem Verzuge und später Institutionalisierung erst in den 1990er Jahren ein. In den Bereichen 
schulischer und außerschulischer Bildung begann die Entwicklung von Projekten und Konzepten 
mit einer weiteren zeitlichen Verzögerung von circa 15 Jahren.

Für die schulische Bildung kam eine von 15 für den Forschungsbericht durch die Kommission 
initiierten Studien (Stand 2019) zu dem Ergebnis, dass Curricula und Schulbücher äußerst wenig 
Raum für die Thematisierung von Sinti und Roma im Schulunterricht vorsehen. Ob Schülerinnen 
und Schüler etwas über Sinti und Roma, ihre Geschichte und aktuelle Lebenssituation erfahren, 
hänge überdies vom Bundesland und dem besuchten Schultyp ab. Die Mehrzahl der Bundesländer 
thematisiert die Minderheit deutscher Sinti und Roma explizit (oder implizit) in den Curricula im 
Kontext der Auseinandersetzung mit der NS-Verfolgung und in einigen Fällen auch der Erinnerungs-
kultur für den geschichts- und gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht. Dies greifen zahlreiche 
aktuelle Schulbücher auf. Die Mehrheit (28 von 39) der in dieser Studie untersuchten Geschichts­
schulbücher oder Schulbücher für den fächerübergreifenden Unterricht mit einem Geschichts-
anteil für die 9. und 10. Klasse, in denen die NS-Zeit behandelt wird, gehen explizit und meist 
ausführlich auf die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma ein. Kontinuitäten in Stigmati-
sierung, Diskriminierung und Verfolgung nach 1945 bleiben allerdings ebenso unberücksichtigt wie 
die Rolle von Behörden, Verwaltungen und Strukturen.2 Dieser Befund ist auch darauf zurück
zuführen, dass die demokratische Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 im 
schulischen Geschichtsunterricht noch kaum als dynamisches Entwicklungsprojekt und gesell-
schaftlicher Lernprozess profiliert wird. So sind die 1950er bis 1980er Jahre und die Bundes
republik Deutschland seit 1989 zwar als Zeitraum fester Bestandteil der Curricula, werden zumeist 
jedoch als eine Staats- und Gesellschaftsgeschichte in der Demokratie aufgefasst, und nicht  
in einer Perspektive, die Transformationsprozesse von Demokratie und Demokratisierung durch 
eine Verflechtung von zurückliegender und zugleich nachwirkender NS-Diktatur mit politischer 
gegenwärtiger Entwicklung mithilfe alltags- und kulturgeschichtlicher Zugänge entwickelt.3

Die in dem Bericht der „Unabhängigen Kommission Antiziganismus“ formulierte Handlungs-
empfehlung, seitens der Kultusministerkonferenz Bildungsempfehlungen zur Geschichte und 
gegenwärtigen Situation von Sinti und Roma in Deutschland zu erarbeiten und die Verankerung 
in Schulbüchern und Bildungsplänen sicherzustellen4, wurde mit der „Gemeinsamen Erklärung 
zur Vermittlung der Geschichte und Gegenwart von Sinti und Roma in der Schule“ im Jahr 2022 
und einer „Gemeinsamen Empfehlung zum Umgang mit Antiziganismus in der Schule”, die im 

1	�� Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus [UKA]. Perspektivwechsel – Nachholende Gerechtigkeit – 
Partizipation, Deutscher Bundestag 19. Wahlperiode Drucksache 19/30310, 21.05.2021.

2	� Imke Rath/Riem Spielhaus: Schulbücher und Antiziganismus. Zur Darstellung von Sinti und Roma in aktuellen 
deutschen Lehrplänen und Schulbüchern, Eckert. Dossiers Bd. 3 (2021) S. 62f. 

3	� Vgl. dazu: Charlotte Bühl-Gramer/Leonard Stöcklein: Demokratiebildung in historischer Perspektive – der Beitrag des 
Faches Geschichte, in: Matthias Busch, u.a. (Hg.): Demokratiebildung als Querschnittsaufgabe der Lehrer:innenbildung, 
Frankfurt a.M., im Erscheinen.

4	�� Vgl. Bericht, S. 505.

März 2025 verabschiedet wurde, inzwischen umgesetzt.5 Sie bildet eine institutionelle Grundlage 
für die Implementierung in die schulische Bildung. 

Die bislang noch ausbaufähige Verankerung in Curricula und Schulbüchern hat zur Folge, dass 
für außerschulische Bildungsarbeit meist von geringem oder gar keinem Vorwissen auszugehen 
ist. Frei verfügbare Materialien, so das Ergebnis einer Teilstudie über „Antiziganismus und Gedenk-
stätten“, „[…] mit denen in der außerschulischen Bildung die Verfolgung von Sinti und Roma  
(in den Konzentrationslagern) und/oder Antiziganismus bearbeitet werden können, sind nach 
wie vor selten. Erst ab 2010 erschienen in stärkerem Maße Veröffentlichungen, die sich dem 
Thema ausschließlich oder ausführlich widmeten.“6 Im Unterschied zu den oben kurz skizzierten 
Befunden für die schulische Bildungsarbeit, sind in den Bildungsangeboten in den Gedenkstätten 
Kontinuitäten über 1945 hinaus fester thematischer Bestandteil. So stellen elf der 13 befragten 
Einrichtungen in ihren Angeboten Entschädigung, Verfolgungskontinuitäten in den Sicherheits-
behörden, Bürgerrechtsbewegung, Gedenkkultur und anhaltende Diskriminierung der Überleben-
den dar. „Das zeigt deutlich, dass die Nachkriegsgeschichte aktuell als ein integraler Bestandteil 
der Bildungsarbeit verstanden wird, um die Fortsetzung der Verfolgung zu beleuchten.“7

Mit den hier publizierten Lernmaterialien zur Entschädigung von NS-Unrecht an Sinti und Roma 
werden erstmals Entschädigungsakten als historische Quellen zum zentralen Zugang für Lern-
prozesse über die historisch präzedenzlose „Wiedergutmachung“ durch Entschädigung von Sinti 
und Roma in der Bundesrepublik Deutschland und antiziganistische Kontinuitäten erschlossen. 
Der Entwicklung der Materialien ging ein Forschungsprojekt voraus, in dem auf Grundlage der 
Digitalisierung und wissenschaftlichen Auswertung von über 660 Entschädigungsakten aus dem 
Bestand des 1988 gegründeten Verbandes Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Bayern 
e. V. Erkenntnisse zur Entschädigungspraxis an deutschen Sinti und Roma in Bayern für die Zeit 
von 1949 bis 1974 sowie zur Praxis der Entschädigungsarbeit durch die Bürgerrechtsarbeit  
in Verfahren seit Mitte der 1980er Jahre bis in die unmittelbare Gegenwart gewonnen werden 
konnten.8

5	�� Kultusministerkonferenz (KMK): Gemeinsame Erklärung der Kultusministerkonferenz mit dem Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma und dem Bündnis für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas zur Vermittlung der Geschichte  
und Gegenwart von Sinti und Roma in der Schule, 18.12.2022; Gemeinsame Empfehlung des Zentralrats Deutscher Sinti 
und Roma und der Kultusministerkonferenz zum Umgang mit Antiziganismus in der Schule (Beschluss des 
Zentralrats vom 09.01.2025/ Beschluss der Bildungsministerkonferenz vom 20.03.2025 für die Kultusministerkonferenz.

6	�� Steffen Jost: Expertise zum Thema „Antiziganismus und Gedenkstätten“ für die Unabhängige Kommission 
Antiziganismus, o.J., S. 19.

7	�� Steffen Jost: Expertise zum Thema „Antiziganismus und Gedenkstätten“ für die Unabhängige Kommission 
Antiziganismus, o.J., S. 31.

8	�� Charlotte Bühl-Gramer/Erich Schneeberger (Hrsg.): Entschädigung von NS-Unrecht an deutschen Sinti und Roma  
in Bayern. Historische Forschung, Entschädigungsarbeit und Erfahrungen, Erlangen 2025.
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Dabei bilden Akten eine eigene Quellengattung mit spezifischen Erkenntnismöglichkeiten: 
Sie zeigen kein Endprodukt, sondern einen Vorgang, dokumentieren einen Verlauf, Zwischen­
stadien des verwaltungsmäßigen Handelns, an dessen Ende meist eine Entscheidung steht und 
Fragen nach dem Entscheidungsprozess beantworten kann. Akten sind „Aufzeichnungen und 
Verhandlungen, die auf Rechtsgeschäfte hinführen oder sie ausführen und die jeweils aus mehre-
ren, in sich unselbständigen Schriftstücken bestehen. Doch können in Akten auch Urkunden 
enthalten sein.“9 Da sie die Entwicklung einer Entscheidung und eines Prozesses hin zu einem 
Urteil dokumentieren, sind sie für die Förderung von Urteilskompetenz besonders gut geeignet, 
indem sie eine Auseinandersetzung mit der Triftigkeit eines Urteils anstoßen können. Bei Ent-
schädigungsakten erfolgt dies vor dem Hintergrund der jeweiligen komplizierten gesetzlichen 
Grundlage des Entschädigungsrechts, des Transfers antiziganistischer Feindbilder und Routinen 
der Diskriminierung, des Versuchs begangenes Unrecht finanziell zu entschädigen und der Auf-
zeichnungen der Erinnerungen von NS-Verfolgten, die für ihre Entschädigungsanträge ihre Erleb-
nisse dokumentieren mussten. So können mit der exemplarischen Beschäftigung anhand von  
17 Opferschicksalen über die Auseinandersetzung mit den Akten bzw. einer Aktengruppe beide 
Ebenen, die der Verfolgung und Vernichtung während der NS-Zeit sowie die Auseinandersetzungen 
nach 1945 um und über Entschädigung, kennengelernt und kritisch bewertet werden. Sie erlauben 
Einblicke in die Historizität von justizieller und administrativer Praxis, in ihren Fortbestand und  
in ihren Wandel, wobei ein kontinuierlicher und immer besser gelingenderer Lernprozess in zeit-
licher Hinsicht nicht festzustellen ist.

Die Materialien wurden für die außerschulische Bildungsarbeit an außerschulischen Lernorten 
konzipiert, wie etwa Gedenkstätten oder staatliche Archive, wie auch für die universitäre Lehr-
kräftebildung10 oder für die Lehre in Studiengängen der Rechts-, Geschichtswissenschaften oder 
der Medizinethik. Sie wenden sich überdies an Aus- und Fortbildungseinrichtungen von Polizei11, 
Justiz und Verwaltung, um in historischer Perspektive eine Auseinandersetzung mit Traditionen 
der eigenen Institution, mit früheren Akteuren und Entscheidungen der eigenen Behörden und 
Organe der Judikative und Exekutive, der Geschichte der eigenen Institution und deren Verwal-
tungshandeln und der institutionellen Binnenstrukturen zu ermöglichen: Polizeibeamte, Mediziner 
als Gutachter, juristische Beamte, Verwaltungsangestellte der Exekutive für die Verbescheidung 
(Landesentschädigungsamt) bzw. im Klagefall Richter und deren Urteile (Landgericht München I) 
waren in diese Verfahren involviert. Die Beschäftigung mit diesen „Vorgängen“, die rein juristisch 
ein Teil eines größeren rechtlichen Zusammenhangs darstellen, geht über diese administrativen 
und justiziellen Fragen weit hinaus, da in diesen Akten die Verfolgungs- und Leidensschicksale 
von Sinti und Roma sichtbar werden, über die als „Fall“ in der Frage von Entschädigungsleistungen 
zu befinden war. Damit ermöglichen die Entschädigungsakten Einblicke in die Beziehungs
geschichte von Verwaltung und Verantwortung und in die Transformation von Gerechtigkeits
ansprüchen in Rechtsansprüche als behördliche und justizielle Praxis und deren kritische  
Beurteilung.

9	�� Ahasver von Brandt: Werkzeug des Historikers, Stuttgart,18. Aufl. 2012, S. 103.
 10	��Vgl. die Handlungsempfehlung der UKA für pädagogische Studiengänge, insbesondere für angehende Lehrkräfte aller 

Fächer. Vgl. Bericht, S. 503.
11	�� Die UKA empfiehlt hier „…den Polizeibehörden in Bund, Ländern und Gemeinden, sich mit den problematischen 

Traditionen des eigenen Behördenapparates kritisch auseinanderzusetzen. Die führende Rolle der Kriminalpolizei beim 
NS-Völkermord sollte integraler Bestandteil der Ausbildung von Polizeibediensteten sein, ebenso die personellen und 
ideologischen Kontinuitäten nach 1945.“ Vgl. Bericht, S. 493.

Die historischen Dokumente wurden in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild wieder
gegeben, Einzelseiten der Akten bewusst weder formal, inhaltlich, sprachlich noch drucktechnisch 
„normalisiert“, um neben der inhaltlichen auch die formale Historizität zu wahren und keine 
Gleichzeitigkeit mit dem Leser zu evozieren. Da eine Präsentation der jeweiligen Gesamtakte den 
Rahmen sprengen würde und um verschiedene Perspektiven auf mehrere Entschädigungsakten 
und persönliche Schicksale zu ermöglichen, werden in den Lernmaterialien in vier Modulen 
ausgewählte Auszüge aus den Akten präsentiert – Anträge, Dokumente und Bescheinigungen 
der Antragsteller, Gutachten, Bescheide –,  die zumindest in Ansätzen einzelne Stadien bzw. 
Verfahrensstationen des Entschädigungsprozesses markieren und Einblicke in wesentliche Bau-
steine von Entscheidungsprozessen und Ablehnungen wie Annahmen von Entschädigung 
ermöglichen. 

Zum Abschluss gilt mein Dank dem Verband Deutscher Sinti und Roma – Landesverband 
Bayern e.V. sowie dem Team am Lehrstuhl Didaktik der Geschichte der FAU, Leonard Stöcklein 
als Leiter sowie Julia Jacumet und Hannah Frohmader, die nach dem Forschungsband in diesem 
Jahr nun auch die Lernmaterialien für die außerschulische Bildungsarbeit so engagiert und  
kompetent ins Ziel gebracht haben.

Charlotte Bühl-Gramer
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Die vorliegenden didaktischen Materialien basieren auf der wissenschaftlichen Auswertung von 
660 Entschädigungsakten von Überlebenden des nationalsozialistischen Völkermordes deut-
scher Sinti und Roma. Die Überlebenden haben im Laufe ihres Lebens rechtlichen Beistand vom 
Verband Deutscher Sinti und Roma – Landesverband Bayern e.V. bekommen. Einerseits sind 
Entschädigungsakten – neben vorhandenen autobiografischen Aufzeichnungen der Überlebenden 
des Völkermordes – die bei weitem umfangreichsten und detailliertesten Aufzeichnungen 
deutscher Sinti und Roma über die traumatischen Erfahrungen des Völkermordes. Andererseits 
dokumentierten die Akten die berechtigten Ansprüche der Opfer hinsichtlich individueller 
Anerkennung und finanzieller Entschädigung für erlittenes NS-Unrecht und den politischen, 
juristischen und administrativen Umgang mit diesen Ansprüchen.

Die Materialien fokussieren das Machtgefälle zwischen bittstellenden deutschen Sinti und 
Roma und Amtsträger*innen in Behörden und Gerichten sowie wesentliche Schnittstellen der 
Auseinandersetzungen und Konflikte um die Entschädigung. Durch die Anwendung der Materialien 
soll ein kritisches, differenziertes und reflektiertes historisches Lernen über den Versuch der 
„Wiedergutmachung“ des Völkermordes an deutschen Sinti und Roma ermöglicht werden. Im 
analytischen Zugriff auf die Entschädigungsakten für die Zeit von 1945 bis Mitte der 1970er 
Jahre und von den 1980er Jahren bis in die jüngste Vergangenheit kann gelernt werden, dass es 
weder einen pauschalen Ausschluss dieser marginalisierten Opfergruppe noch einen chrono
logisch ansteigenden Erfolg und abgeschlossenen Prozess der Entschädigung gab. Es wird auch 
vermittelt, von welchen konkreten Formen rechtlicher Benachteiligung und Ausprägungen von 
Antiziganismus deutsche Sinti und Roma in den Entschädigungsverfahren betroffen waren.

Die Entschädigung wurde von juristischem Verwaltungspersonal sowie auf dem Klageweg in 
rechtsstaatlichen Gerichtsverfahren durch abschließende Urteile von Richtern praktisch voll
zogen. Deren Rechtsrahmen war das Entschädigungsgesetz der amerikanischen Zone von 1949 
und nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland Gesetze des Bundes in den Jahren 1953, 
1956 und 1965. In den vorliegenden Materialien werden diese Rechtspraxis, die dahinter liegen-
den Wege und Prozesse, die zu einer Annahme oder Ablehnung einer Entschädigung geführt 
haben, vergleichend und multiperspektivisch näher gebracht. 

Modul I Anerkennung von „rassischer“ Verfolgung und Lagerhaft bildet den Ausgangspunkt 
der didaktischen Materialien, da hier erstens ein Blick auf die Frage der Anerkennung „rassischer“ 
Verfolgung in der unmittelbaren Nachkriegszeit unter alliierter Besatzung und grundlegende 
Bestimmungen des Wiedergutmachungsrechts gelegt wird. Zweitens wird die Perspektive der 
Opfer in den Verfahren im Speziellen zur Frage der Entschädigung von erlittener Haft in 
Konzentrations- und Zwangslagern beleuchtet.

Die Lernenden setzen sich mit strukturellen Defiziten in Gesetzen und Verwaltungshandeln 
wie auch mit Ermessensspielräumen der Machtträger bei der Beweisführung auseinander, 
welche auf den Ausgang des Entschädigungsverfahrens maßgeblichen Einfluss ausübten oder 
die letzte Entscheidung über Annahme oder Ablehnung trafen. Großen Einfluss in der Beweis-
führung auf dem Weg zu einer Annahme oder Ablehnung nahmen Polizeibeamte unterschied-
licher Behörden, insbesondere die „Landfahrerzentrale“ des Bayerischen Landeskriminalamtes, 
sowie Mediziner*innen als Gutachter*innen bei der Beurteilung der Entschädigung von Krankheiten 
der Opfer und ihren Folge- und Spätschäden. Die Dimensionen von Macht, aber auch Grenzen 
des Einflusses dieser Akteure werden in Modul II Polizei und Medizin als Gutachter thematisiert. 
In Modul III Juristische Verwaltung der Entschädigung beschäftigen sich Lernende mit Annahmen 
und Ablehnungen zu den Anträgen der Opfer in einzelnen Schadenstatbeständen. Juristische 
Beamte der Exekutive im Bayerischen Landesentschädigungsamt – wie auch bei einer Ablehnung 
und nachfolgenden Klage Richter am Landgericht München I – waren verantwortlich für die 
Ausstellung der Bescheide. Diese fällten Urteile auf der Grundlage der von den Opfern vorge-
brachten und der Behörde gesammelten Beweise im Rahmen geltender Gesetze. 

In Modul IV Der Kampf um die Entschädigung und die Bürgerrechtsarbeit wird vor dem 
Hintergrund historischer Benachteiligungen von Sinti und Roma in der Entschädigungspraxis 
beleuchtet, welche bürgerrechtlichen Anstrengungen Überlebende, Angehörige und Verbände 
insbesondere seit den 1970er Jahren bis heute zur Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Entschädi-
gung unternahmen. 

Historische Kontextualisierung für die einzelnen Module geben zunächst die Zusammen­
fassung der Geschichte des nationalsozialistischen Völkermordes an deutschen Sinti und Roma 
(K1) und das Glossar mit Erklärungen der grundlegenden Begriffe „Sinti und Roma“, „Antiziganismus“ 
und „Genozid/Völkermord“ (K2). Die darauffolgende Textquelle des Antragsformulars auf Ent-
schädigung vor dem Bayerischen Landesentschädigungsamt ist ein eindrückliches historisches 
Zeugnis für den administrativen Umgang mit den NS-Opfern, die Entschädigung für ihr erlittenes 
Leid einforderten (K3). Es wird dringend empfohlen, sich mit diesen vorentlastenden Materialien 
vor einem eingehenden Lernen mit gesamten oder einzelnen Teilen der Module zu beschäftigen.

Die einzelnen Module weisen folgende Grundstruktur auf: Auf eine kurze Zusammenfassung 
des thematischen Schwerpunktes des jeweiligen Gesamtmoduls folgt ein tabellarischer Überblick 
der jeweiligen Quellen (Q) und Darstellungen (D), welche den Kern historischen Lernens und 
Verstehens des Moduls bilden. Auf diesen Überblick folgen eine stichpunktartige Formulierung 
der übergeordneten Lernziele (L) des Moduls sowie Vorschläge hinsichtlich des Zeitmanagements 
(Z) für einzelne Abschnitte des jeweiligen Moduls. Die jeweilige auf die Inhalte des Moduls 
zugeschnittene Einführung (E) soll den Hauptteil der Erarbeitung der unterschiedlichen Typen 
von Quellen (Q) und Darstellungen (D) inhaltlich vorbereiten und kontextualisieren. 

Jede Abfolge von Quellen (Q) und Darstellungen (D) schließt mit Fragen und Arbeitsaufträgen 
(F/A) ab, welche für die zielgerichtete Bearbeitung der Inhalte zentral sind. Der Bezug der ein-
zelnen Frage zu dem jeweiligen Quellen- und Darstellungsmaterial ist klar gekennzeichnet. Zudem 
werden für die Bearbeitung der Fragen und Arbeitsaufträge (F/A) entsprechende Sozialformen 
vorgeschlagen: Einzel-, Partner-, oder Gruppenarbeit sowie Diskussion im offenen Plenum.

Innerhalb eines Moduls gibt es der besseren Orientierung und Entzerrung wegen mehrere 
Blöcke (B) von Quellen (Q) und Darstellungen (D) sowie Fragen und Arbeitsaufträge (F/A). 
Dadurch können zeitlich und inhaltlich flexibel einzelne Blöcke (B) aus mehreren Modulen 
bearbeitet und je nach Lerngruppe angepasst werden. Die Blöcke (B) eines einzelnen Moduls 
sind jedoch ebenso nicht völlig isoliert voneinander zu betrachten. Manchmal werden Fragen 
und Arbeitsaufträge (F/A) gestellt, welche sich auf Quellen (Q) und Darstellungen (D) aus 
mehreren Blöcken (B) übergreifend beziehen.

Es wird allen Lernenden dringend empfohlen, die übergeordneten Einführungen (E) unabhängig 
von der Anzahl der Bearbeitung einzelner Blöcke (B) eines einzelnen Moduls für das Verständnis 
der Quellen (Q) und Darstellungen (D) gründlich zu lesen.

Am Ende aller Module gibt es ein Glossar (G), bei dem historische Schlüsselbegriffe und 
Bezeichnungen aus den Einführungen, Quellen und Darstellungen aller Module kurz und bündig 
erklärt werden. Die jeweiligen Begriffe und Bezeichnungen sind in den Materialien farblich in  
rot markiert. Die angegebene Literatur zur Vertiefung am Ende eines einzelnen Moduls dient 
wahlweise der vertieften Lektüre zu einzelnen Inhalten.

Die didaktischen Materialien bedienen sich in den Erarbeitungsphasen ganz überwiegend 
unterschiedlicher Textquellen, welche den Entschädigungsakten entnommen sind. Es handelt 
sich hierbei um gesamte Einzelseiten im Original, teilweise um Auszüge aus langen Bescheiden 
und Gerichtsurteilen im Original und Zitate aus den Entschädigungsakten in Abschriften. Die 
Darstellungen der Verfolgungsschicksale der Opfer basieren auf der quellenkritischen Gesamt-
auswertung der einzelnen Dokumente in den Entschädigungsakten wie Selbstaussagen der 
Verfolgten aus Antragsformularen und Beiblättern, eidesstattlichen Versicherungen dritter Opfer, 
Täterdokumenten wie Inhaftierungsbescheinigungen oder Gutachten von Polizei und Medizi-
ner*innen. Fotografien von Opfern, einem Täter/Gutachter und einem juristischen Sachbearbeiter 
sollen verdeutlichen, dass sich hinter den bürokratischen Abläufen unterschiedliche Menschen 
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Historische  
Kontextualisierung

gegenüberstanden. Diagramme zu quantitativen Annahmen und Ablehnungen der Entschädigung, 
eine Karte und zwei Organigramme des Bayerischen Landesentschädigungsamtes und der 
Schadenstatbestände wie auch Gesetzeskommentare verorten Verfolgung der Opfer und die 
Praxis der „Wiedergutmachung“ räumlich, zeithistorisch und im jeweiligen Rechtsrahmen.

Die jeweiligen Module sind nicht isoliert voneinander zu betrachten, sondern bieten lediglich 
einen jeweiligen adressatenbezogenen Schwerpunkt. Sie können angewandt werden von unter-
schiedlichen Besuchergruppen in der Gedenkstättenpädagogik, in Aus- und Fortbildungsseminaren 
von Polizeibeamten, Verwaltungsbeamten oder Rechtsreferendaren, in der universitären Semi-
narlehre der Geschichtswissenschaften, Rechtswissenschaften oder Medizinethik sowie bei der 
Bildungsarbeit mit Schulklassen in staatlichen Archiven. Übergeordnetes Ziel dieser Materialien 
liegt in der historischen Aufklärung und Wissensvermittlung der „Wiedergutmachung“ gegenüber 
der NS-Opfergruppe deutscher Sinti und Roma von 1945 bis in die jüngste Vergangenheit. Durch 
das biografische Lernen anhand einzelner Verfolgungsschicksale deutscher Sinti und Roma und 
am Handeln von Verwaltungsbeamten, Richtern, Polizeibeamten und Medizinern in den Entschä-
digungsverfahren von der Nachkriegszeit über die frühe Bundesrepublik Deutschland bis in die 
jüngste Vergangenheit werden dynamische Transformationsprozesse einer Demokratie im Lern-
prozess sichtbar. Es lassen sich Erkenntnisse über Verständnis, Wandel und Auslegung von Recht 
und Gesetz im Spannungsfeld staatlicher Verantwortung des NS-Unrechts und des legitimen 
Anspruches der Opfer auf „Wiedergutmachung“ dieses Unrechts, von weit nach 1945 reichenden 
Tradierungen antiziganistischer und nationalsozialistischer Denkmuster sowie der staatlichen 
Bewahrung vor finanzieller Mehrbelastung gewinnen. Durch die multiperspektivische und verglei-
chende Beschäftigung mit einzelnen konkreten Verfolgungsschicksalen und der Positionierung 
der Beamten in staatlichen Institutionen, die ihre Machtstellung und individuelles Ermessen 
zugunsten oder zuungunsten der Opfer einsetzen konnten, soll bei den Lernenden differenzierte 
historische Urteilskraft und kritisch-reflektiertes Geschichtsbewusstsein gefördert werden. 

Leonard Stöcklein
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bewachten und schikanierten die Menschen in den Lagern und deportierten diese von dort im 
Frühjahr 1943 nach Auschwitz-Birkenau. Die Geheime Staatspolizei arbeitete bei der Zuteilung der 
Menschen in Zwangsarbeit mit. Diese von der Polizei als solche bezeichneten „Zigeunerlager“  
gab es unter anderem in Köln (1935), Frankfurt (1935), Magdeburg (1936), Berlin-Marzahn (1936), 
Schneidemühl (1939), Königsberg (1938/39), Stettin (1938), im österreichischen Lackenbach 
(1940) und Salzburg-Maxglan (1940). Ziel dieser Lager war die rassistische Segregation und Kon-
zentrierung der Menschen zur Ausbeutung durch Arbeit sowie ein leichterer Zugriff bei Zwangs­
sterilisationen und Deportationen in Konzentrationslager. Der Alltag der Menschen in diesen Lagern 
war geprägt von willkürlicher Gewalt, Hunger, unzureichender sanitärer Ausstattung und mangelnder 
medizinischer Versorgung. 

Am 08.12.1938 erteilte Heinrich Himmler, Reichsführer der SS und Chef der deutschen Polizei, 
kurz nach Einrichtung der „Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ den Runder-
lass zur „Bekämpfung des Zigeunerunwesens“. Die RHF sowie lokale und regionale Polizeibehörden 
erfassten von nun an Sinti und Roma im gesamten Reichsgebiet inklusive Österreich und der 
Tschechoslowakei nach „rassenbiologischen“ Gesichtspunkten. Die Täter*innen der RHF fotogra-
fierten die Menschen, legten Stammbäume an, nahmen Handabdrücke, Blutproben, Haarproben, 
maßen Kopf und Körper und fertigten Modelle an. Wer sich diesem demütigenden Akt nicht unter-
werfen wollte, dem wurde mit Zwangssterilisation und KZ-Haft gedroht oder unmittelbare physi-
sche Gewalt angetan. Die annähernd 24.000 erstellten „Diagnosen“ waren Grundlage für Zwangs-
sterilisationen, Zwangslagerhaft und Deportationen in Konzentrationslager, insbesondere nach 
Auschwitz-Birkenau. 

Bereits zwischen April und Juni 1938 wurden durch den Plan der „Vernichtung minderwertigen 
Lebens durch Arbeit“ mehrere hundert deutsche Sinti und Roma, die als „asoziale oder arbeits­
scheue Zigeuner“ kategorisiert wurden, in den Konzentrationslagern Dachau, Sachsenhausen, 
Buchenwald, Flossenbürg und Mauthausen inhaftiert. Sie waren von der Kriminalpolizei im Zuge 
der reichsweiten „Aktion Arbeitsscheu Reich“ in die Lager gebracht worden. Während des National-
sozialismus wurde die Zuschreibung „Asozialität“ bei deutschen Sinti und Roma „rassenbiologisch“ 
gefasst, indem sie als vermeintlich angeborenes Merkmal definiert und zur kriminalpräventiven 
Ausschlusskategorie erhoben wurde. Jeder, der in den Augen der Behörden „gemeinschaftswidriges, 
doch nicht verbrecherisches Verhalten“ und keinen Willen zeigte, sich in die „Volksgemeinschaft“ 
einzufügen, konnte verfolgt werden. Vermeintlich präventiv ließ die Polizei all jene verhaften, die 
„durch asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährden oder keinen Willen zur geregelten Arbeit 
zeigen.“

Diese sozialrassistische Verschränkung der Verfolgung deutscher Sinti und Roma ist auch auf 
Häftlingskarteikarten sämtlicher Konzentrationslager, die das Kürzel „ASR/Zig.“ für „Arbeitsscheu 
Reich/Zigeuner“, „AZR/Zig.“ für „Arbeitszwang Reich/Zigeuner“ oder „ASO/Zig.“ für „Asozial Zigeuner“ 
trugen, sichtbar.

1940 beschloss das Reichssicherheitshauptamt in Berlin, dass die im Jahr 1938 im Zuge der 
„Aktion Arbeitsscheu Reich“ in Konzentrationslagern inhaftierten „Zigeuner“ nicht mehr entlassen 
werden dürfen.

Die Verfolgung deutscher Sinti und Roma bewegte sich damit permanent an der Schnittstelle 
eines ethnischen und eugenischen Rassismus, sowohl als „fremdrassig“ als auch als „asozial“ 
ausgegrenzt zu werden. Mit dem „Festsetzungserlass“ Heinrich Himmlers am 17.10.1939 wurden 
erste Deportationen vorbereitet. Die nationalsozialistischen Täter sprachen Sinti und Roma unter 
Androhung von KZ-Haft das Verbot aus, ihre Wohnorte zu verlassen, die sogenannte „Festschrei­
bung/Festsetzung“.

Im Mai 1940 deportierten Schutz-, Ordnungs-, und Kriminalpolizei sowie Geheime Staatspolizei 
(Gestapo) unter dem tarnenden Vorwand der „Umsiedlung“ wegen einer „sicherheitspolitischen 
Gefährdung durch kriminelle Neigungen der Zigeuner“ etwa 2.500 deutsche Sinti und Roma aus allen 
Teilen des Deutschen Reiches in Zwangsarbeitslager in das „Generalgouvernement“. Den deportier-
ten Menschen wurde bei unerlaubter Rückkehr in das Gebiet des Deutschen Reiches Sterilisation 

K1 Der rassistische NS-Völkermord  
an deutschen Sinti und Roma

Der nationalsozialistische Machtapparat zerstörte innerhalb kürzester Zeit sämtliche rechtsstaat-
liche Prinzipien. Beamtenorgane organisierten, Exekutivorgane wie SS und Polizei verübten die bis 
dahin in der Geschichte präzedenzlosen Verbrechen an all denjenigen, die die Nationalsozialisten 
der „deutschen Volksgemeinschaft“ als nicht zugehörig ansahen, insbesondere Jüdinnen und 
Juden in ganz Europa. Deutsche Sinti und Roma sind innerhalb dieses Gefüges bereits seit 1933, 
spätestens aber seit 1938 einem systematischen, rassistischen Motiven folgenden Völkermord 
zum Opfer gefallen. Die Täterschaft bestand vorrangig aus unterschiedlichen Polizeiorganen, auf 
Reichsebene des dem Reichssicherheitshauptamt (RSHA) unterstellten Reichskriminalpolizeiamt 
(RKPA) und Mediziner*innen der Rassenhygienischen und bevölkerungsbiologischen Forschungs-
stelle des Reichsgesundheitsamtes (RHF). Die Verfolgung und Vernichtung deutscher Sinti und 
Roma war nicht nur ein staatlich dirigiertes Unterfangen, sondern ein Prozess, den viele Akteure 
und Institutionen durch lokale Vorstöße und Initiativen nicht selten in vorauseilendem Gehorsam 
vorantrieben. Weite Teile der Gesellschaft von Lehrer*innen, Erzieher*innen und Bürgermeistern 
über Verwaltungsangestellte und Polizeibeamte bis hin zu glühenden NSDAP-Mitgliedern und 
Wehrmachtsangehörigen waren involviert.

Dabei reicht die Verfolgung von Sinti und Roma mehrere Jahrhunderte bis in die frühe Neuzeit 
zurück und wurde im Deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik staatlich massiv forciert. 
Beispielsweise existierte in Württemberg und Baden seit 1905 ein gegen Sinti und Roma gerichtetes 
„Verbot des Reisens in Horden“, das schon für Gruppen ab drei Personen galt. Wer mit mehr als zwei 
Personen reisend aufgegriffen wurde, war ab diesem Zeitpunkt vorbestraft. In Bayern wurde 1911 
eine landesweite Fingerabdrucksammlung eingeführt, für die Fingerabdrücke von Sinti und Roma 
ohne Straffälligkeit obligatorisch genommen wurden. Der bayerische Landtag verabschiedete  
in der Weimarer Zeit 1926 das „Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeits­
scheuen“.

In einer begleitenden Entschließung des Ministeriums des Innern wurde der Begriff „Zigeuner“ 
als allgemein bekannt vorausgesetzt und explizit der „Rassenkunde“ aufgetragen, klarzustellen, 
„wer als Zigeuner anzusehen ist“.

Die Nationalsozialisten knüpften nicht nur an diese Verfolgungspraktiken an, sondern systema-
tisierten diese noch stärker und ermordeten deutsche Sinti und Roma familienweise in einer Kombi-
nation von rassistisch als minderwertig zugewiesenen äußerlichen Merkmalen wie einer dunklen 
Hautfarbe und angeblich über Generationen vererbter „asozialer“, „krimineller“ und „geistig minder­
wertiger“ Veranlagungen. Dabei verfolgten und ermordeten die Täter auch aus der Überzeugung 
einer „vorbeugenden Bekämpfung“ vermeintlich „verbrecherischer“ Menschen.

Bei der „Bettlerrazzia“ im September 1933 kooperierten private Wohlfahrtsorganisationen  
und Fürsorgeeinrichtungen mit Kriminalpolizei, Gestapo, SA und SS, um „Bettler“, „Landstreicher“ 
und „Prostituierte“ in Gefängnisse, Arbeitshäuser und Konzentrationslager zu sperren, darunter 
auch einige wenige Sinti und Roma.

Die rassistische Kategorisierung von Sinti und Roma fand Eingang in die „Nürnberger Rasse­
gesetze“ aus dem Jahr 1935. Reichsinnenminister Wilhelm Frick erläuterte in einem dazugehörigen 
Erlass: 

„Zu den artfremden Rassen gehören […] in Europa außer den Juden regelmäßig nur die Zigeuner.“
Lokale Allianzen des Verwaltungsapparats, der Polizei und NSDAP-Dienststellen etablierten  

seit 1935 in mehr als 20 Kommunen eigens für deutsche Sinti und Roma errichtete Sammellager, in 
denen die Menschen konzentriert, bewacht und zur Zwangsarbeit genötigt wurden. Beamte städti-
scher Verwaltung konzipierten und errichteten die Lager; Ordnungs-, Schutz- und Kriminalpolizei 
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und KZ-Haft angedroht. Auch dort hatten sie in unterschiedlichen Lagern Zwangsarbeit zu verrichten, 
wobei viele dieser Menschen durch Erschießungen und katastrophale Lebensbedingungen den 
Tod fanden. Die Menschen, die das Kriegsende erlebten, wurden in mehreren Lagern nacheinander 
zu Zwangsarbeiten unter anderem in der Landwirtschaft und auf dem Bau verpflichtet. Diese Lager 
befanden sich in Belzec, Krychów, Siedlce und Kielce. Nach Auflösung der Lager wurden die noch 
lebenden Sinti und Roma in den Ghettos Radom und Lublin inhaftiert. In der Entschädigungspraxis 
wurden die Lager in der Regel juristisch nicht als NS-Haftstätten anerkannt.

Eine weitere wesentliche Methode des Völkermordes an Sinti und Roma war die Praxis der 
Zwangssterilisation. Leonardo Conti, Staatssekretär für das Gesundheitswesen, forderte im Januar 
1940 die Sterilisation aller deutschen „Zigeuner“ mit Brief an das RKPA, Innenministerium und 
Reichsgesundheitsamt. Er verstand dies als Instrument zur „endgültigen Lösung des Zigeuner­
problems“. Die Sterilisationen sollten auf Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses“, welches bereits im Juli 1933 in Kraft getreten war und gegen den Willen des Unfrucht-
barzumachenden vorgenommen werden konnte, durchgeführt werden. Gesundheitsämter, Fürsorge-
heime, Haftanstalten sowie Heil- und Pflegeanstalten meldeten deutsche Sinti und Roma bei 
Erbgesundheitsgerichten und stellten Anträge auf Zwangssterilisation aufgrund ihrer angeblich 
„vererbten Schwachsinnigkeit“. Daraufhin fanden auf Anordnung der Richter ärztliche Untersuchungs-
termine unter zwangsweiser Vorführung durch die Polizei statt, worauf Zwangssterilisationen folgten. 
Die Nationalsozialisten versuchten durch Gesetze und Gerichtsurteile die Zwangssterilisationen  
als „rechtmäßig“ zu legitimieren. Von „Rechtmäßigkeit“ kann dabei damals und heute keinesfalls die 
Rede sein. 

Ab 1943 wandten sich die Nationalsozialisten davon ab, Zwangssterilisationen formaljuristisch 
zu legitimieren. Polizeibeamte und Mediziner*innen sterilisierten all diejenigen ohne gerichtliches 
Prozedere zwangsweise, die in ihren Augen „sozial angepasste Zigeunermischlinge“ waren. Darunter 
waren auch Sinti und Roma, die in sogenannten „Mischehen“ lebten.

Am 16.12.1942 hatte Heinrich Himmler im sogenannten „Auschwitz-Erlass“ festgelegt, dass Sinti 
und Roma innerhalb weniger Wochen familienweise zu deportieren seien. RKPA und RHF diskutierten 
nun, wie diese Vorgabe konkret umzusetzen sei. Am 29.01.1943 hatte ein Schnellbrief die Modalitäten 
festgelegt und als Ziel „das Konzentrationslager (Zigeunerlager) Auschwitz“ benannt. Ab Ende 
Februar 1943 organisierten die Kriminalpolizeileitstellen und Ortsbehörden die Deportationen von 
23.000 mehrheitlich deutschen Sinti und Roma nach Auschwitz. 

Unter den 23.000 Deportierten waren auch Sinti und Roma aus dem Bezirk Bialystok in Polen, 
dem Elsass, aus Lothringen, Luxemburg, Belgien und Niederlande sowie 1.700 polnische Roma  
und mehrere hundert ostpreußische Sinti und Roma, die zuvor in Königsberg in einem Sammellager 
inhaftiert und dann über Brest und Bialystok nach Auschwitz deportiert worden waren. 

Mindestens ein Drittel aller Sinti und Roma in Auschwitz waren Kinder unter 14 Jahren. Unter 
ihnen waren auch Kinder, an denen der Lagerarzt Josef Mengele medizinische Versuche durch-
führte, deren auch tödliches Ende billigend in Kauf genommen wurde.

Die SS stufte in Auschwitz im Frühjahr 1944 3.000 bis 4.000 Sinti und Roma als „arbeitsfähig“ 
ein. Diese wurden auf die Konzentrationslager Ravensbrück, Buchenwald und Mittelbau-Dora ver-
teilt und von dort weiter deportiert in zugehörige KZ-Außenlager sowie kurz vor Kriegsende  
unter anderem in das KZ Bergen-Belsen. Nahezu alle Überlebenden von Auschwitz waren in einem 
oder mehreren dieser Lager inhaftiert. Diejenigen etwa 4.200 verbliebenen Sinti und Roma, die 
nicht zuvor in das Innere des Deutschen Reiches deportiert worden waren, ermordete die SS in der 
Nacht vom 02. auf den 03.08.1944 in den Gaskammern von Auschwitz. 
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April 1911 
Verordnung zur präventiven 
erkennungsdienstlichen 
Erfassung von „Zigeunern“ 
durch Fingerabdrücke in 
Bayern

Oktober 1939 

Himmlers Erlass der 
„Festsetzung“ von Sinti und 
Roma am Wohnort

1936
Gründung der Rassen
hygienischen und 
bevölkerungsbiologischen 
Forschungsstelle am 
Reichsgesundheitsamt in 
Berlin

Februar bis Mai 1943 
Reichsweite Deportationen 
nach Auschwitz-Birkenau auf 
Grundlage des „Auschwitz-
Erlasses“

September 1933
Zehntausende Verhaftungen 
bei der „Bettlerrazzia“, 
betroffen sind auch Sinti und 
Roma aus dem Handels- und 
Schaustellergewerbe

August 1940 

Errichtung des kommunalen 
Zwangslagers „Kuhdamm“ in 
Stettin 

Juni 1938 
Inhaftierung von Sinti und 
Roma in Konzentrationslagern 
im Zuge der „Aktion Arbeits­
scheu Reich“

August 1944 

Ermordung der letzten 4.200 
bis 4.300 in Auschwitz-
Birkenau verbliebenen Sinti 
und Roma

Juli 1926 
Verabschiedung des Gesetzes 
zur „Bekämpfung von 
Zigeunern, Landfahrern und 
Arbeitsscheuen“ durch den 
Bayerischen Landtag

Mai 1940 

Deportationen von Sinti  
und Roma in das „General­
gouvernement“

März 1938 
Errichtung des kommunalen 
Zwangslagers Lukasstraße 2 
in Stettin

April bis Juli 1944 
Deportationen von Sinti und 
Roma aus Auschwitz-Birkenau 
in Konzentrationslager  
im Inneren des Deutschen 
Reiches

1935 
Verabschiedung der 
„Nürnberger Rassegesetze“, 
in dessen Kommentar 
„Zigeuner“ zu den „neben den 
Juden in Europa lebenden 
regelmäßig artfremden 
Rassen“ gezählt werden

Dezember 1942 

Himmlers „Auschwitz-Erlass“

Oktober 1938 
Einrichtung der „Reichs­
zentrale zur Bekämpfung des 
Zigeunerunwesens“ durch 
Heinrich Himmler in Berlin

Mai 1945 

Ende des Zweiten Weltkrieges 
in Europa – Befreiung  
vom Nationalsozialismus

Zeitstrahl   
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Völkermord (Genozid) Der polnisch-jüdische Jurist Raphael Lemkin, der seine Familie im 
Holocaust verloren hatte, begründete und definierte den Begriff 1944 vor dem Hintergrund der 
nationalsozialistischen Verbrechen. Laut Beschluss der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen von 1948 sind Völkermorde staatlich organisierte Verbrechen, die unter anderem durch 
die Absicht gekennzeichnet sind, alle oder mehrere Mitglieder einer spezifischen nationalen, 
ethnischen, rassisch definierten oder religiösen Gruppe mit Absicht zu ermorden. Die von den 
Nationalsozialisten verübten Verbrechen gegenüber Sinti und Roma in Europa erfüllten den 
Tatbestand eines Völkermordes. Daneben bezeichnen einige Selbstorganisationen und Angehörige 
der Sinti und Roma den Völkermord auch als „Holocaust“. Manchmal wird auch der Begriff 
„Porajmos“ verwendet, jedoch aufgrund seiner doppelbödigen, sexuell konnotierten Bedeutung 
stark kritisiert und mehrheitlich abgelehnt.

Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle  
des Reichsgesundheitsamtes (RHF) 
Um Sinti und Roma einheitlich als „Zigeuner“ erkennen und definieren zu können, wurde 1936 am 
Reichsgesundheitsamt in Berlin die Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungs-
stelle (RHF) unter der Leitung von Robert Ritter eingerichtet. Der u.a. in Medizin promovierte Arzt 
hatte in seiner Habilitationsschrift die Erblichkeit von Kriminalität zu beweisen versucht und dabei 
auch erbbiologische Untersuchungen an Sinti und Roma durchgeführt. Er vertrat die Theorie, dass 
insbesondere „Zigeunermischlinge“ eine „ererbte Kriminalität“ in sich trügen. Mit dem „Runderlass 
zur Bekämpfung der Zigeunerplage“ von Heinrich Himmler, Chef der SS und der Deutschen Polizei, 
sollten ab 1938 alle deutschen Sinti und Roma im Alter ab sechs Jahren nach „rassenbiologischen“ 
Gesichtspunkten reichsweit erfasst und klassifiziert werden. Bis 1944 erstellte die RHF 24.000 
„Rassengutachten“ von Sinti und Roma, der sich Kriminalpolizeibehörden im gesamten deutschen 
Reich bedienten und Grundlage für Inhaftierungen, Zwangssterilisationen und Mord in Zwangs- 
und Konzentrationslagern bildeten. Robert Ritter und seine engste Mitarbeiterin Eva Justin wurden 
für ihre Verbrechen juristisch nie belangt, von 1947 bis 1950 arbeiteten sie gemeinsam beim 
Stadtgesundheitsamt Frankfurt.

K2 Sinti und Roma? Antiziganismus?  
Genozid?

Roma ist der Oberbegriff für die verschiedenen Gruppen der Roma in den unterschiedlichen 
Ländern Europas. Mit 11 Millionen Menschen bildet die Gruppe der Roma die größte Minderheit 
in Europa. Eine Frau, die sich der Gruppe zugehörig fühlt, bezeichnet sich mitunter als Romni 
(Mehrzahl: Romnja), ein Mann mitunter als Rom (Mehrzahl: Roma). Die Selbstentwürfe dieser 
Menschen sind unabhängig von ihrer Eigenbezeichnung wie bei jedem Individuum vielseitig. 
Beruf und politische Einstellung, Alter und Geschlecht, soziale Stellung, Heimat und Nation, reli-
giöse Zugehörigkeit, eigene Werte und Überzeugungen prägen die Identität dieser Menschen. 
Mit 50 verschiedenen Gruppen und einer Vielzahl an weiteren Untergruppen in ganz Europa ist 
„die“ Minderheit von Land zu Land in ihrer Kultur und Lebensweise heterogen und hat in den 
letzten Jahrhunderten vielschichtige Wandlungsprozesse durchlaufen. Die seit mehreren Jahr-
hunderten in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern lebenden Angehörigen der 
Minderheit nennen sich vornehmlich Sinti, männlich Einzahl Sinto (Mehrzahl: Sinti), weiblich Ein-
zahl Sintezza (Mehrzahl u.a. Sintizze). Das Wortpaar Sinti und Roma hat seit den 1970er Jahren 
die Bürgerrechtsbewegung deutscher Sinti und Roma als Eigenbezeichnung für die in Deutsch-
land lebenden Angehörigen der Minderheit in die Öffentlichkeit getragen. Dies war ein zentrales 
Anliegen der Bürgerrechtsbewegung, um der ausgrenzenden und vorurteilsbehafteten Bezeich-
nung „Zigeuner“ insbesondere vor dem Hintergrund Jahrhunderte zurückreichender Verfolgung 
und des NS-Völkermordes andere Selbstbezeichnungen entgegenzusetzen. Aus der Bürger-
rechtsbewegung ging die größte Selbstorganisation von Sinti und Roma, der Zentralrat Deut-
scher Sinti und Roma, in Deutschland hervor. 

Antiziganismus bezeichnet die Feindschaft und Ablehnung gegen die von der Mehrheits
gesellschaft als „Zigeuner“ bezeichneten Personen oder Gruppen sowie die daraus folgenden 
Diskriminierungen, Ausgrenzungen und Angriffe, welche ihren Ausgang in der Frühen Neuzeit 
nahmen und über die Jahrhunderte unterschiedliche Ausprägungen bis hin zu massiver Gewalt 
entfalteten. Der Antiziganismus ist eine bestimmte Form des Rassismus. Angehörigen der 
Gruppe werden kollektiv pauschale negative Attribute wie „fremdartig“, „faul“, „primitiv“, „asozial“ 
und „kriminell“, „minderbemittelt“ oder „schmutzig“ zugeschrieben. Ebenso gibt es romantisierende 
und exotisierende Zuschreibungen „wilder“, „nomadischer“ oder besonders „temperamentvoller“ 
„Zigeuner“, die vor allem in Kunst und Literatur tradiert wurden. In den Gesellschaften über Jahr-
hunderte tradierte Bilder aus Stereotypen und Vorurteilen haben auch heute noch konkrete 
Diskriminierung im Alltag zur Folge, von der viele Sinti und Roma in ganz Europa in unterschied-
lichem Ausmaß betroffen sind. 
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K3 Entschädigung von NS-Unrecht  
an deutschen Sinti und Roma

Die finanzielle „Wiedergutmachung“ kann als Versuch der alliierten Legislative, Exekutive und 
Judikative, später der Bundesrepublik Deutschland, gewertet werden, durch die Schaffung juristi-
scher Instrumente Verantwortung für die überlebenden Opfer des NS-Unrechts zu übernehmen. 
Dieser Versuch finanzieller Entschädigung war – wie auch die Qualität und Dimensionen der Mensch-
heitsverbrechen des Nationalsozialismus – in der Geschichte präzedenzlos. 

Um finanzielle Entschädigung für erlittenes Unrecht zu erhalten, hatten alle Opfer des National-
sozialismus unabhängig der Ursache ihrer Verfolgung einheitlich entworfene Anträge bei Ämtern 
und Stellen unter der Zuständigkeit der alliierten Militärverwaltungen und später der Entschädi-
gungsbehörden der Bundesländer auszufüllen. Neben Angaben zur Person sollten die Opfer den 
Anträgen eine ausführliche Schilderung des persönlichen Verfolgungsschicksals beifügen. 
Zudem forderten die Behörden von den Opfern eine Selbsterklärung der durch die Verfolgung 
aufgetretenen Schäden sowie Anlagen von weiteren Beweismitteln über die Verfolgung im Original 
oder in beglaubigter Abschrift wie Inhaftierungsdokumente oder eidesstattliche Versicherungen 
Dritter. Das Antragsblatt wies nur wenige Zeilen für die Beschreibung des jeweiligen durch die 
Verfolgung aufgetretenen „Schadens“ auf und bot so sehr wenig Platz für ausführliche Angaben 
zum Verfolgungsschicksal, wie nachfolgendes Antragsformular exemplarisch zeigt.

F/A Fragen und Arbeitsaufträge

– �Benennen Sie die zentralen Berufsgruppen, die den Völkermord an Sinti und Roma im 
Nationalsozialismus in die Tat umsetzten, sowie ihre Funktionen, Positionen und Grad  
der Beteiligung bei der Umsetzung. (K1) [Partnerarbeit]

– �Charakterisieren Sie die mit dem Völkermord an Sinti und Roma verknüpften ideologi­
schen Denkstile, Menschenbilder und Motivationen der Täter. Inwiefern handelte es sich 
um einen spezifisch antiziganistischen Rassismus? (K1 und K2) [Partnerarbeit]

– �Von welchen unterschiedlichen Formen der Gewalt konnten Sinti und Roma durch den 
Völkermord betroffen sein? (K1 und K2) [Partnerarbeit]

– �Betrachten Sie schließlich das Antragsformular in seinen einzelnen Bestandteilen.  
Auf welche Tatbestände eines „Schadens“ konnte Karoline A. Ansprüche anmelden?  
Was könnte sie beim Ausfüllen des Bogens gedacht und empfunden haben?  
(V3) [Partnerarbeit und Plenum]

Quelle zu K3 Antragsformular für die Entschädigung  
vor dem Bayerischen Landesentschädigungsamt (BLEA) (G5)
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Modul I  
Anerkennung  
von „rassischer“ 
Verfolgung  
und Lagerhaft

LVSR_A_K_2_0057_0058_Antragsformular von Karoline A.  
gegenüber dem Bayerischen Landesentschädigungsamt_November 1954.
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E1 Einführung zu Modul I

Anerkennung „rassischer“ Verfolgung bei Betreuungsstellen (G1) (1945 – 1949)  
und Entschädigungsbehörden (G5) (1949 – 1969)

Deutsche Sinti und Roma kehrten nach der Befreiung vom Nationalsozialismus als Überlebende 
des Völkermordes entweder überwiegend an die Orte in Deutschland zurück, an denen sie zum 
Zeitpunkt ihrer Deportation oder als Letztes vor ihrer Flucht gelebt hatten oder gingen dorthin, 
wo sich ihnen bekannte Überlebende niederließen. Kamen sie aus deutschen Gebieten wie Pom-
mern oder Ostpreußen, welche nach 1945 nicht mehr zu Deutschland gehörten, so flohen sie 
häufig nach Westdeutschland. 

Im Familien- und Freundeskreis bildeten sich rasch Selbsthilfenetzwerke. Individuell oder 
durch die Unterstützung von Anwälten traten manche der Überlebenden in den alliierten Zonen 
(1945 – 49) vor lokale und regionale Kreissonderhilfsausschüsse und Betreuungsstellen (G1),  
um eine offizielle Anerkennung ihres Verfolgungsschicksals und finanzielle Unterstützung für 
einen Neubeginn zu erwirken. In Bayern war die größte Organisation das „Hilfswerk für die durch 
die Nürnberger Gesetze Betroffenen“ (G4). Auch die „Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
Regimes“ (VVN) leistete Sinti und Roma Hilfe, die Mitglieder der Organisation geworden waren.

Durch die Gründung der Bundesrepublik und die Übertragung der Entschädigung und 
Gerichtsbarkeit in deutsche Hände wurden in allen Bundesländern Entschädigungsbehörden (G5) 
geschaffen, welche häufig aus lokalen und regionalen Ämtern hervorgingen, nun aber nach 
Bundesgesetzen (1953-1969) (G2) über die Anerkennung und finanzielle Entschädigung der 
Opfer entschieden.

Tatbestand des „Schadens an Freiheit“ in der Entschädigung

Bereits Gesetzgeber der amerikanischen und britischen alliierten Zonen legten in den Gesetzen 
fest, dass NS-Opfer individuell nach unterschiedlichen Tatbeständen eines zusammenhängenden 
Verfolgungsschicksals entschädigt werden sollten. Damit galt das Prinzip des Schadensersatzes 
des Zivilrechts und nicht das Versorgungsrecht wie bei allgemein „Kriegsgeschädigten“.

Definiert wurden 5 Tatbestände des Schadensersatzes für NS-Opfer:
1.	 „Schaden an Leben“ für den Verlust von Angehörigen durch Mord.
2.	„Schaden an Eigentum und Vermögen“.
3.	„Schaden an Körper und Gesundheit“ für verfolgungsbedingte körperliche Leiden. 
4.	�„Schaden an beruflichem und wirtschaftlichem Fortkommen“ für Berufsverbot  

und Schulausschluss.
5.	�„Schaden an Freiheit“ für Haft in als „spezifisch nationalsozialistisch“ anerkannten  

Haftstätten oder für ein Leben unter haftähnlichen Bedingungen. 

Konzentrationslager wie Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück oder Buchenwald waren von Beginn 
an „spezifisch nationalsozialistisch“ anerkannte Haftstätten. Viele der kommunalen Zwangslager 
für Sinti und Roma im Deutschen Reich und Lager im Osten von Polen, in die Sinti und Roma 
familienweise im Mai 1940 deportiert worden waren, waren als solche oft bis in die 1970er Jahre 
hinein nicht anerkannt worden. In den Bundesentschädigungsgesetzen seit 1953 wurde fest
gelegt, dass ein Opfer 150 DM pro einen Monat anerkannter Haft ausgezahlt bekam.

In diesem Modul wird nach den Bedingungen und Prozessen der Anerkennung und Entschädigung 
„rassischer“ Verfolgung von 1945 – 1949 und dann bis Mitte der 1950er Jahre gefragt. Die An-
erkennung „rassischer“ Verfolgung war mit tradierten Kontinuitäten, aber auch Diskontinuitäten 
der Kategorisierungen von Sinti und Roma aus der NS-Zeit und Hierarchisierungen unterschied-
licher Opfergruppen wie politisch oder religiös oder jüdisch Verfolgter verknüpft.

In diesem Modul stehen unterschiedliche Opferschicksale von Deportation und Haft in Zwangs- 
und Konzentrationslagern im Mittelpunkt, was juristisch als Tatbestand „Schaden an Freiheit“ 
gefasst wurde. Zur Beweisführung legten die Opfer in den Akten eidesstattliche Versicherungen 
anderer Verfolgter oder Selbstaussagen vor. Die Behörden und Gerichte holten wiederum 
Inhaftierungsdokumente des Internationalen Suchdienstes des Roten Kreuzes (ITS) (G4) ein. 
Juristische Verwaltungsbeamte, Polizeibeamte und Richter prüften die Beweise der Inhaftierung 
und die Haftstätten selbst, Haftgründe und das Leben unter haftähnlichen Bedingungen auf  
der Flucht und stuften diese entsprechend als „würdig“ oder „unwürdig“ einer Entschädigung ein. 

L1 Übergeordnete Lernziele von Modul I

Die Lernenden… 
+ �erkennen die juristische Offenheit des § 1 BEG und den 

damit verbundenen Interpretationsspielraum für Ver
waltung und Justiz bei der Beweisführung und Entschei-
dungsfindung der Entschädigung eines Opfers. 

+ �werden sensibilisiert für den Wert der Anerkennung 
„rassischer“ Verfolgung und finanzieller Hilfe für die Opfer 
vor dem Hintergrund des massiven Einschnitts des 
NS-Völkermordes. 

+ �hinterfragen kritisch unterschiedliche juristische Bewer-
tungen von Haftstätten und Inhaftierungen der Opfer.

+ �können Machtpositionen, Rollen und unterschiedliches 
Handeln der Organisationen unter alliierter Besatzung  
und der Entschädigungsbehörden nach Gründung der 
Bundesrepublik benennen und erklären. 

Z1 Zeitmanagement von Modul I (inklusive Einführung)

Modul I 
Block 1: 20 Minuten 
Block 2: 30 Minuten 
Block 3: 20 Minuten 
Block 4: 30 Minuten 
Block 5: 20 Minuten 
→ Modul I insgesamt ca. zwei Zeitstunden.
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Q2 Ausschnitt aus BGH-Grundsatzurteil am 07.01.1956 (Az. IV ZR 273/55) 
über die Verfolgung von Sinti und Roma vor Frühjahr 1943

„Da die Zigeuner sich in weitem Maße einer Seßhaftmachung und damit der Anpassung an die 
seßhafte Bevölkerung widersetzt haben, gelten sie als asozial. Sie neigen, wie die Erfahrung 
zeigt, zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien, es fehlen ihnen vielfach die 
sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen  
ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist […]. Sie wurden deshalb allgemein von der Bevöl­
kerung als Landplage empfunden. Das hat die Staatsgewalt, wie schon erwähnt, veranlaßt,  
gegen sie vorbeugende Sondermaßnahmen zu ergreifen und sie auch in ihrer Freiheit besonderen 
Beschränkungen zu unterwerfen.“

(Groß-Seelig, Handbuch der Kriminalistik 8./9. Aufl., (8. Aufl. 1942, S. 99, Note 4).

D1 Verfolgungsschicksal von Anton Blum

Anton Blum Anfang der 2000er Jahre, Foto: privat, Familienbesitz ©

Anton Blum wurde am 09.11.1924 in Herne geboren und 
verstarb am 08.02.2009 im Alter von 84 Jahren. Er begann nach 
dem Volksschulabschluss eine Berufsausbildung zum Auto
karosseriebauer. Nach einem Jahr musste er die Ausbildung 
wegen „Festschreibung“ (Verbot unter Androhung von KZ-Haft, 
den näheren Umkreis des Wohnorts zu verlassen) abbrechen. 
Er fand schließlich ganz in der Nähe bei der Firma „Bischoff 
Werke“ eine Anstellung, die jedoch durch die Deportation 
zwangsweise beendet wurde. 

Am 06.03.1943 verhaftete ihn die Kriminalpolizei Reckling-
hausen und deportierte ihn im April 1943 in das Vernichtungs-
lager Auschwitz-Birkenau. Nachdem die SS ihn im Frühjahr 1944 
als „arbeitsfähig“ eingestuft hatte, deportierte diese ihn zunächst 
in das Konzentrationslager Buchenwald, später kam er in das 

Konzentrationslager Mittelbau-Dora. Dort hatte er schwerste Zwangsarbeit zu verrichten. Am 
06. April 1945 erlebte er schließlich die Befreiung des Lagers.

Er erlitt während der Haft schwerste Misshandlungen: einen Nasenbeinbruch im KZ Auschwitz, 
eine Fleischwunde an der rechten Schulter und einen Steckschuss im linken Unterschenkel im  
KZ Mittelbau-Dora. Sein Vater und mehrere Geschwister wurden in den Konzentrationslagern 
ermordet.

(aus Entschädigungsakte LVSR_B_E_8)

Modul I – Block 1

Q1 Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz – BEG), gültig ab 18.09.1953 
§ 1 (G3)

(1) Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ist, wer aus Gründen politischer Gegnerschaft 
gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Welt
anschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist und hierdurch 
Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in seinem beruflichen 
oder in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erlitten hat (Verfolgter).

(www.gesetze-im-internet.de/beg/__1.html)

Schaden an 
Leben

Tatbestände

Verlust von 
Angehörigen 
durch Mord

Schaden an 
Freiheit

Freiheitsentzug 
in einer 

anerkannten 
Haftstätte oder 
"haftähnliche  
Bedingungen"

Schaden an 
Körper und 
Gesundheit

verfolgungs­
bedingte 

körperliche 
Leiden

Schaden an 
Eigentum und  

Vermögen

Raub von 
Eigentum und  

Vermögen

Schaden an 
beruflichem 

und wirtschaft­
lichem Fort­

kommen

Berufsverbot 
und Schulaus­

schluss

Soforthilfe für 
Rückwanderer

Rückkehr nach 
Deutschland 

aus dem Aus­
land nach 1945



3130

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul I – Block 1

– �Arbeiten Sie konkrete Maßnahmen der individuellen Verfolgung heraus, von denen  
Anton Blum und Ortwin Adler betroffen waren. (D1, D2, D3) [Einzelarbeit]

– �Lesen Sie die Einführung und § 1 des Bundesentschädigungsgesetzes. Erläutern Sie  
die offene Auslegung von „rassischer“ Verfolgung unter Zuhilfenahme des Glossars G2 
und G3. Diskutieren Sie sodann Handlungsspielräume von Beamten bei der Praxis der  
Anerkennung „rassischer“ Verfolgung von Sinti und Roma. (E1, Q1, G2, 3) [Partnerarbeit]

– �Analysieren Sie die Sprache des Grundsatzurteils des Bundesgerichtshofes hinsichtlich 
der Zuschreibungen von Sinti und Roma und diskutieren Sie die Folgen dieses Urteils für 
die Anerkennung und Entschädigung der Opfer. (Q2) [Plenum]

Modul I – Block 2

Q3 Inhaftierungs
bescheinigung  
des ITS (G4) über 
Anton Blum

LVSR_B_E_8_0440_Inhaftierungs
bescheinigung des Internationalen 
Suchdienstes_01.11.1954.

D2 Verfolgungsschicksal von Ortwin Adler

Ortwin Adler wurde am 19.12.1907 im ehemaligen Westpreußen geboren. Er war bis 1943 
Bauarbeiter und hatte vier Kinder. Am 06.12.1943 wurde er nach der vorherigen nationalsozialis-
tischen Fremderfassung als „sozial angepasster Zigeunermischling“ in einem Zwangslager für 
„Zigeuner“ in Schneidemühl (heute Pila, Polen) zwangssterilisiert. 

Bereits kurz nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen errichtete der bewaffnete „volks­
deutsche Selbstschutz“ eine „Sammelstelle für Zigeuner“ in Schneidemühl. Nach der Befreiung 
durch die Rote Armee emigrierte er in den Ort Kempen in der britischen Besatzungszone (später 
Nordrhein-Westfalen). Sieben Jahre, von 1950 bis 1957, stritt er mit Behörden um eine Rente,  
die er schließlich zugesprochen bekam.

(aus Entschädigungsakte LVSR_A_O_1)

D3 Karte der Zwangslager von Sinti und Roma im Deutschen Reich und 
Taträume der Verfolgungsschicksale von Anton Blum, Ortwin Adler, 
Willi S. und Erich Walter Kühn

  

Zwangslager von Sinti und Roma im Deutschen Reich, Karte Peter Palm Berlin/ 
und https://encyclopaedia-gsr.eu/01_deutschesreich1933bis1944farbe-2/ 
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LVSR_B_E_8_0414_Sachverhalt  
„Schaden an Freiheit“  
von Anton Blum_01.03.1955.

LVSR_B_E_8_0415_Begründung „Scha-
den an Freiheit“  
von Anton Blum_01.03.1955.

Q4 Bescheid der Ablehnung der Anerkennung „rassischer“  
Verfolgung und Entschädigung von Anton Blum

LVSR_B_E_8_0438_Bescheid der Ablehnung _09.02.1946.

Q5 Bescheid der Annahme einer Entschädigung  
für „Schaden an Freiheit“ von Anton Blum

LVSR_B_E_8_0413_Bescheid „Schaden an Freiheit“ von Anton Blum_01.03.1955.
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LVSR_A_O_1_0040_Anerkennungsschreiben für Ortwin Adler_28.01.1949.

Q6 Anerkennung „rassischer“ Verfolgung von  
Ortwin Adler durch den Kreissonderhilfsausschuss (G1)

LVSR_A_O_1_0039_Anerkennung „rassischer“ Verfolgung von Ortwin Adler_28.01.1949.
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F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul I – Block 2

– �Notieren Sie sich die jeweiligen Gründe für Ablehnung oder Annahme einer Anerkennung 
und Entschädigung bei Anton Blum und Ortwin Adler. Vergleichen Sie hierzu vor allem die 
Inhaftierungsbescheinigung von Anton Blum mit der Entscheidung des Kreissonderhilfs­
ausschusses Recklinghausen. (Q3, Q4, Q5, Q6) [Gruppenarbeit]

– �Beurteilen Sie damalige Bedeutung, zukünftige Folgen und Tragweite der administrativen 
Wege und Entscheidungen für Ortwin Adler und Anton Blum. Welche Emotionen könnte 
dies bei den Betroffenen ausgelöst haben? Beachten Sie hierbei auch die amtliche 
Bezeichnung der Konzentrationslager im Dokument des Sachverhaltes der Inhaftierung 
von Anton Blum. (Q5, Q7) [Partnerarbeit und Plenum]

Modul I – Block 3

Q8 Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz – BEG), gültig ab 18.09.1953 (G2) 

§ 43
(2) �Freiheitsentziehungen sind insbesondere polizeiliche oder militärische Haft, Inhaftnahme 

durch die NSDAP, Untersuchungshaft, Strafhaft, Konzentrationslagerhaft und Zwangs-
aufenthalt in einem Ghetto. 

(3) �Der Freiheitsentziehung werden Leben unter haftähnlichen Bedingungen, Zwangsarbeit 
unter haftähnlichen Bedingungen und Zugehörigkeit zu einer Straf- oder Bewährungs­
einheit der Wehrmacht gleichgeachtet.

(https://www.gesetze-im-internet.de/beg/_43.html)

Q9 BEG-Schlussgesetz (BEG-SG) (G2) Art. IV Nr. 1 Abs. 2 1965: 

(2) �Soweit vor Verkündung dieses Gesetzes nach dem Bundesergänzungsgesetz oder dem 
Bundesentschädigungsgesetz ein Anspruch eines Zigeuners wegen der Verfolgung aus 
Gründen seiner Rasse durch unanfechtbaren Bescheid oder rechtskräftig gerichtlich mit 
der Begründung abgelehnt worden ist, daß für die Zeit vom 8. Dezember 1938 bis zum  
1. März 1943 die Voraussetzungen der §§ 1 und 2 BEG nicht gegeben seien, so ist auf An-
trag des Berechtigten erneut über diesen Anspruch zu entscheiden.

(Zitiert aus Bundesgesetzblatt Teil 1, Drittes Gesetz zur Änderung des Bundesergänzungsgesetzes  
zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, S. 583f., 29.06.1956; Zweites Gesetz  
zur Änderung des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG-Schlußgesetz), 14.09.1965, S. 1324f.)

Q7 Antragsschreiben von Ortwin Adler auf eine Rente

LVSR_A_O_1_0027_Antrag wegen vorheriger Ablehnung der Rente_24.05.1954.

https://www.gesetze-im-internet.de/beg/_43.html
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F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul I – Block 3

– �Vergleichen Sie § 43 des BEG mit den Änderungen des BEG-Schlussgesetzes  
von 1965 hinsichtlich der Rechtsauffassung der NS-Verfolgung von Sinti und Roma  
und den Kommentar zu „haftähnlichen Bedingungen“. (Q8, Q9, D4) [Einzelarbeit]

– �Interpretieren Sie vor diesem Hintergrund und der Lektüre des Glossars sodann die  
beiden Diagramme. Suchen Sie hierbei nach ersten Erklärungen für die Quoten.  
Wieso sind weiter 68 % der Anträge auf „Schaden an Freiheit“ nach den Änderungen  
des BEG-SG abgelehnt worden? (D5, D6, G1.2, G1.3) [Plenum]

Modul I – Block 4

D7 Verfolgungsschicksal von Willi S. 

Willi S. ist am 20.04.1920 in Peterswalde, Ostpreußen, (Pietrzwald, Polen) geboren worden. Er 
war Musiker. Am 16.06.1936 hielt er sich in Berlin auf. Dort nahm ihn die Berliner Kriminalpolizei 
im Zuge des Runderlasses zur „Bekämpfung der Zigeunerplage“, angeordnet von Reichsinnen-
minister Wilhelm Frick, fest. Der Erlass sollte unter anderem der „Säuberung unerwünschter 
Elemente“ wegen der Austragung der Olympischen Spiele in Berlin dienen und mündete in der 
Errichtung des kommunalen „Zigeunerlagers“ in Berlin-Marzahn. Willi S. war zunächst als 
„Asozialer“ im Arbeitserziehungslager Wuhlheide inhaftiert worden. Nach Ende der Olympischen 
Spiele wurde er in die Konzentrationslager Sachsenhausen (Registrierung am 17.06.1938 mit der 
Nummer 1836), Groß-Rosen und schließlich seit dem 15.02.1945 im KZ Flossenbürg, Außenlager 
Leitmeritz (Litomerice) inhaftiert. In Litomerice befreite ihn die Rote Armee. In einem der Konzen-
trationslager bekam er die Nummer „Z-2082“ tätowiert, die er nach 1945 nicht entfernen ließ. 
Fürsorgestellen, Opferverbände, staatliche Entschädigungsämter und Gerichte sahen manchmal 
in der Nachkriegszeit und frühen Bundesrepublik die mit „Z“ tätowierten Nummern als Beweis  
für die „rassische“ Verfolgung der Menschen an.

(aus Entschädigungsakte LVSR_S_R_103)

D4 Juristischer Kommentar zu „Haft und haftähnlichen Bedingungen“  
im Nationalsozialismus

Der Bundesgerichtshof hat den Begriff „Leben in Haft und/oder unter haftähnlichen Bedingungen“ 
dahingehend definiert, dass der Verfolgte unter Gesamtwertung aller Lebensumstände zwar nicht 
vollständig, aber doch so weitgehend von seiner Umwelt abgeschnitten war, dass sein Lebens-
zuschnitt dem eines Häftlings sehr nahekam. Damit eröffnete die Bewertung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen einen großen Ermessensspielraum für Entschädigungsbehörden und Gerichte, 
inwieweit die Haft „spezifisch nationalsozialistisch“ war. Im Strafgesetzbuch wird eine Freiheits-
beraubung schon dann als strafbar eingestuft, wenn ein Täter/eine Täterin „einen Menschen ein-
sperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt.“

(Bundesminister der Finanzen in Zusammenarbeit mit Walter Schwarz (Hg.): Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Band IV, Das Bundesentschädigungsgesetz, Erster Teil (§§ 1 bis 50 BEG), 
Bonn/München/Zürich 1981, S. 456f., S. 449.)

D5 Diagramm der Entschädigung für „Schaden an Freiheit“ ab 1943  
nach US-EG, BErG, BEG (G2)

Diagramm 1, Entschädigung von Sinti und Roma für „Schaden an Freiheit“  
für die Zeit der Verfolgung ab Frühjahr 1943 für die Zeit von 1949 bis 1956 nach Gesetzen  
von 1949, 1953 und 1956 in Bayern aus 100 Entschädigungsakten, n=100.

D6 Diagramm der Entschädigung für „Schaden an Freiheit“  
vor 1943 nach BEG-SG (G2)

Diagramm 2, Entschädigung von Sinti und Roma für „Schaden an Freiheit“ für die Zeit  
der Verfolgung vor Frühjahr 1943 für die Zeit von 1965 bis 1969 nach Bundesentschädigungs-
Schlussgesetz von 1965 in Bayern aus 100 Entschädigungsakten.

Antrag abge­
lehnt 51 %

Keinen Antrag  
gestellt 
30 %

Antrag auf "Schaden 
an Freiheit" gestellt 
70 %, davon

Antrag  
angenommen 49 %

Antrag abge­
lehnt 68 %

Keinen Antrag nach 
dem BEG-SG  
gestellt 53 %

Antrag nach dem  
BEG-SG gestellt 47 %, 
davon

Antrag  
angenommen 32 %
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Q11 Nachweis der Mitgliedschaft in der Vereinigung  
der Verfolgten des Naziregimes von Willi S.

LVSR_S_R_103_0256_ 
Nachweis der Zugehörigkeit 
zur Vereinigung  
der Verfolgten des Nazi- 
Regimes (VVN)_18.08.1949.

Q12 Anerkennung der Zugehörigkeit von Willi S.  
beim „Bayerischen Hilfswerk für die durch die Nürnberger  
Gesetze Betroffenen“ (G5)

LVSR_S_R_103_0176_
Anerkennung „rassischer“ 
Verfolgung von Willi 
S._25.08.1948.

Q10 Inhaftierungsdokument des ITS (G4) zu Willi S.

LVSR_S_R_103_0251_Inhaftierungsdokument_13.02.1950.
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LVSR_S_R_103_0259_0261_0262_Ablehnung „Schaden an Freiheit“  
wegen Aberkennung „rassischer“ Verfolgung_17.11.1955.

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul I – Block 4

– �Arbeiten Sie wesentliche Merkmale und Praktiken der Verfolgung von Willi S. heraus.  
(D7, Q10) [Einzelarbeit]

– �Willi S. wurde 1948 als Betroffener der „Nürnberger Gesetze“ anerkannt:  
Informieren Sie sich zunächst über diese Gesetze anhand des  
folgenden Artikels der Bundeszentrale für politische Bildung:  
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/501380/ 
vor-85-jahren-nuernberger-gesetze-erlassen/.  
Bewerten Sie vor diesem Hintergrund die nachfolgende Ablehnung  
der Entschädigung von Willi S. (Q11, Q12, Q13) [Partnerarbeit]

– �Vergleichen Sie die Entscheidungen hinsichtlich der Entschädigung von  
„Schaden an Freiheit“ von Anton Blum und Willi S. Beurteilen Sie das Ermessen  
der juristischen Beamten bei ihrer Entscheidung. (Q5, Q13) [Plenum]

Q13 Auszüge aus der Ablehnung der Entschädigung  
für „Schaden an Freiheit“ von Willi S. durch das Bayerische 
Landesentschädigungsamt (G5)
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Q15 Urteil des Landgericht München I zur Ablehnung  
der Entschädigung

Modul I – Block 5

D8 Verfolgungsschicksal von Erich Walter Kühn

Erich Walter Kühn, undatiert. Foto: privat, Familienbesitz ©

Erich Walter Kühn wurde 1912 in Bromberg (Bydgoszcz, 
Polen) geboren. Aus seiner Ehe mit Hedwig Kühn gingen drei 
Kinder hervor. 1940 entriss ihn die Polizei seiner Familie und 
internierte ihn von März bis September im Zwangsarbeitslager 
in Wuneschin im Kreis Lauenburg (Lebork, Polen). Ab September 
1940 wurde er mit seiner Familie im Zwangslager „Kuhdamm“  
in Stettin inhaftiert. Die städtische Verwaltung hatte das Lager 
errichtet und umzäunt, die Kriminal- und Ordnungspolizei 
stellte permanente Wachposten. Die Polizei führte willkürliche 
Razzien in den Baracken der Menschen durch oder verprügelte 
Menschen. Die Inhaftierten litten Hunger wegen der stark 
rationierten Lebensmittel, das Verlassen des Lagers war nur zur 
Zwangsarbeit erlaubt. Den Menschen wurde Haft in einem 
Konzentrationslager angedroht bei unerlaubtem Verlassen des 
Lagers, die hygienischen Bedingungen waren katastrophal.  

Im Frühjahr 1943 deportierte die Polizei etwa hundert Sinti und Roma aus dem Lager in das Ver-
nichtungslager Auschwitz-Birkenau, wo die SS einen Großteil der Menschen ermordete. Polizisten 
und Mediziner*innen sterilisierten Menschen in „Kuhdamm“, insbesondere Frauen. Dies geschah 
entweder direkt im Lager oder in einem nahegelegenen städtischen Krankenhaus. Unter den 
Opfern der Zwangssterilisation befand sich auch Hedwig, die Ehefrau von Erich Walter Kühn. 

(aus Entschädigungsakte LVSR_K_E_71)

Q14 Selbstaussage von Erich Walter Kühn 

„Wegen der umgebenen Sumpflandschaft war der Zugang zum Lager lediglich über einen ca.  
1,5 m breiten Weg (keine Straße!) möglich. Keinesfalls war es möglich, sich ohne Genehmigung 
aus dem Lager zu entfernen. Dies hätte die Deportation in ein KZ bedeutet. […] 1943 wurden 
zahlreiche Sinti aus dem Lager Stettin-Kuhdamm in Konzentrationslager verschleppt und dort 
ermordet. Danach verschlechterten sich die Bedingungen (Ernährungssituation, Behandlung  
der Bewohner des Lagers etc.) erheblich. […] „[d]abei wurden die Menschen regelmäßig will­
kürlich geschlagen. Die Kontrollen fanden häufig spätnachmittags-nach der Arbeit- statt.  
Es gab dabei zahlreiche Schikanen. Einer der Wachleute kam regelmäßig mit einem scharfen 
Hund, der uns allen [sic] Angst einflößte. Der Leiter der Zigeunerleitstelle bei der Stettiner Kripo, 
ein Polizeibeamter Namens Sielaff war für die Überwachung zuständig.“

LVSR_K_E_71_0023_Selbstaussage von Erich Walter Kühn_13.07.2001.
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F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul I – Block 5

– �Lesen Sie die Zusammenfassung des Verfolgungsschicksals von Erich Walter Kühn  
und seine Selbstaussage aus dem Jahr 2001. Beschreiben Sie allgemein den Umgang  
des Gerichts mit Opfern (Erich Walter Kühn und Rosalie F.) und Tätern (Polizeibeamte,  
insbesondere Gatzke). (D8, Q14, Q15, Q16) [Gruppenarbeit]

– �Beurteilen Sie anhand des Gerichtsurteils Ermessen und Denkstil der Richter bei der 
Frage der Glaubwürdigkeit der Polizisten als Zeugen vor Gericht. Beachten Sie hierbei 
auch das Jahr, in dem der Prozess stattgefunden hat. (Q15) [Plenum]

– �Benennen und reflektieren Sie abschließend vor dem Hintergrund ihres Wissens über die 
Entscheidungen zu allen hier vorgestellten Opfern Ursachen für die Quoten der Entschä­
digung für „Schaden an Freiheit“ für die Zeit der Verfolgung vor und nach Frühjahr 1943. 
(D5, D6) [Gruppenarbeit]

– �Diskutieren Sie abschließend, ob und inwiefern die Prozesse zur und das Ergebnis von 
Entschädigung für „Schaden an Freiheit“ ein Erfolg oder Scheitern der „Wiedergutmachung“ 
war. [Plenum]

Literatur zur Vertiefung

Joey Rauschenberger: Wiedergutmachung, in: Fings, Karola (Hg.):  
Enzyklopädie des NS-Völkermordes an den Sinti und Roma in Europa.  
Forschungsstelle Antiziganismus an der Universität Heidelberg, Heidelberg 5. 
März 2024, online: www.encyclopaedia-gsr.eu

Leonard Stöcklein: „Ein Unrecht ist und bleibt doch wohl das, was man uns 
unserer Rasse wegen antat […]“. Der Kampf um Anerkennung von NS-Verfolgung 
deutscher Sinti und Roma anhand der Entschädigungsakte Ortwin Adlers, 
Westdeutschland 1949 – 1988, Selbstzeugnisse revisited, 01.10.2024,  
online: https://selbstzeugnisse-revisited.de/ein-unrecht-ist-und-bleibt/ 

Leonard Stöcklein/Hannah Frohmader/Julia Jacumet: Entschädigung von NS-
Unrecht an Sinti* und Roma* in Bayern von 1949 bis 1974, in: Bühl-Gramer, 
Charlotte/Schneeberger, Erich (Hg.): Entschädigung von NS-Unrecht an deut-
schen Sinti und Roma in Bayern. Historische Forschung, Entschädigungsarbeit 
und Erfahrungen, Erlangen 2025, S. 17 – 200.

Reuss, Anja: Kontinuitäten der Stigmatisierung: Sinti und Roma in der deutschen 
Nachkriegszeit, Berlin 2015, insbesondere S. 104 und 118.

Daniela Gress: Nachgeholte Anerkennung. Sinti und Roma als Akteure in der 
bundesdeutschen Erinnerungskultur, in: Neumann-Thein, Philipp/Schuch,  
Daniel/Wegewitz, Markus (Hgg.): Organisiertes Gedächtnis.  
Kollektive Aktivitäten von Überlebenden der nationalsozialistischen Verbrechen, 
Göttingen 2022, S. 425 – 458, hier S. 426 – 431.

LVSR_K_E_71_0136_0138_0140_0144_Auszüge aus dem Protokoll des Urteils_16.09.1969.

Q16 Meldeblatt der Kriminalpolizei Stettin am 01.04.1941,  
unterzeichnet vom Polizeibeamten Robert Gatzke, 01.04.1941

Archiwum Państwowe w Szczecinie, 65/93/0: Meldeblatt der Kriminalpolizeileitstelle in Stettin, 01.04.1941.
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Modul II  
Polizei und Medizin 
als Gutachter
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E2 Einführung zu Modul II

Kollaboration beim Völkermord an deutschen Sinti und Roma: Medizin und Polizei
Die bayerische Kriminalpolizei erfasste und verfolgte deutsche Sinti und Roma systematisch seit 
1899 im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Im Nationalsozialismus systematisierte und 
radikalisierte die Polizei die Verfolgung deutscher Sinti und Roma und war hauptverantwortlich 
für den Völkermord. Im gesamten Deutschen Reich und in besetzen Gebieten Europas verfolgten, 
inhaftierten, deportierten und ermordeten Beamte der Kriminal,- Schutz,- Ordnungs,- und Gehei-
men Staatspolizei (Gestapo) Sinti und Roma vom Baby bis zum Greis. Anders als SS und Gestapo 
wurde die Kriminalpolizei bei den Nürnberger Prozessen nicht zu einer kriminellen Organisation 
erklärt, obwohl sie spätestens 1939 unter der Führung von Heinrich Himmler im Reichssicherheits-
hauptamt völlig mit der SS verschmolzen war. In Bayern arbeitete eine Abteilung des Landeskrimi-
nalamtes nach 1945 in der amerikanischen Zone namens „Zigeunerpolizeileitstelle“ (G6) weiter, 
von 1953 bis 1965 unter dem Namen „Landfahrerzentrale“ (G6). 

Um Sinti und Roma einheitlich als „Zigeuner“ erkennen und definieren zu können, wurde  
1936 am Reichsgesundheitsamt in Berlin die Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische 
Forschungsstelle (RHF) unter der Leitung von Robert Ritter eingerichtet. Der u. a. in Medizin  
promovierte Arzt hatte in seiner Habilitationsschrift die Erblichkeit von Kriminalität zu beweisen 
versucht und dabei auch erbbiologische Untersuchungen an Sinti und Roma durchgeführt.  
Er vertrat die Theorie, dass insbesondere „Zigeunermischlinge“ eine „ererbte Kriminalität“ in sich 
trügen. Mit dem „Runderlass zur Bekämpfung der Zigeunerplage“ von Heinrich Himmler, Chef der 
deutschen Polizei, sollten ab 1938 alle deutschen Sinti und Roma im Alter ab sechs Jahren nach 
„rassenbiologischen“ Gesichtspunkten reichsweit erfasst und klassifiziert werden. Bis 1944 erstellte 
die RHF 24.000 „Rassengutachten“ von Sinti und Roma, derer sich Kriminalpolizeibehörden im 
gesamten Deutschen Reich bedienten und welche Grundlagen für Inhaftierungen, Zwangssterili-
sationen (G7) und Mord in Zwangs- und Konzentrationslagern bildeten.

Unter Androhung von KZ-Haft bei Nichtbefolgung wurden die Menschen in Zwangslagern, 
Krankenhäusern oder an den Wohnorten, welche die Opfer nicht verlassen durften, unter Zwang 
von Ärzten sterilisiert. Die Polizei überstellte die Opfer vorher in die Krankenhäuser oder be-
wachte die Eingriffe in den Lagern und an den Wohnorten. Manche Opfer, die zwangssterilisiert 
worden waren, wurden zu einem späteren Zeitpunkt dennoch von der Polizei in Konzentrations-
lager deportiert. Nach 1945 wurden noch bis in die 1980er Jahre Zwangssterilisationen, die auf 
einem richterlichen Urteil nach dem im Nationalsozialismus 1933 verabschiedeten „Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vorgenommen worden waren, nicht als „spezifisch national-
sozialistische Gewalttat“ angesehen.

Gutachtertätigkeiten der Polizei im Entschädigungsverfahren
In Entschädigungsverfahren von 1950 bis 1970 wurden höhere Polizeibeamte der „Landfahrer­
zentrale“ (G6) vom Bayerischen Landesentschädigungsamt und dem Landgericht München I als 
„Experten“ herangezogen. Beamte der Behörde und Richter erhofften sich eine plausible Einschät-
zung auf dem Weg zur eigenen Urteilsfindung, ob die jeweiligen Opfer als „asozial“ oder „rassisch“ 
verfolgt worden waren, damit also die Voraussetzungen einer Entschädigung nach § 1 BEG (G2, G3) 
erfüllt waren. Hierdurch konnte die Polizei entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Ent-
schädigung nehmen. Ebenso schrieben die Beamten Stellungnahmen dazu, ob es sich bei den 
Arbeits-, Zwangs,- und Konzentrationslagern, in denen Sinti und Roma inhaftiert worden waren, 
um „spezifisch nationalsozialistische Haftstätten“ handelte.

Dieses Modul beschäftigt sich mit der Rolle von Mediziner*innen und Polizeibeamten in den Ent-
schädigungsverfahren deutscher Sinti und Roma. Beide Berufsgruppen traten in der Phase der 
Beweiserhebung auf dem Weg zur Annahme oder Ablehnung einer Entschädigung als Gutachter 
auf. Das Bayerische Landesentschädigungsamt (BLEA) (G5) beauftragte Mediziner*innen und 
Polizeibeamte damit, solche Gutachten im Rahmen der Verfahren zu erstellen. Die Mediziner*innen 
wurden beim Schadenstatbestand „Schaden an Körper oder Gesundheit“ als Gutachter bei  
der Frage der verfolgungsbedingten Minderung der Erwerbsfähigkeit (G8) der Opfer beauftragt 
(Modul II – Block 1,2 und 3), die Gutachten und Stellungnahmen der „Landfahrerzentrale“ (G6) 
sollten aus Sicht der Entschädigungsbehörde der Klärung einer entschädigungswürdigen „rassi­
schen“ Verfolgung (G3) und der Frage nach den Lebensbedingungen in den nationalsozialistischen 
Haftstätten dienen (Modul II – Block 4). 

L2 Übergeordnete Lernziele von Modul II

Die Lernenden…
+ �erkennen ineinandergreifende Machtpositionen und Ver-

netzungen des BLEA (G5) und der Gerichtsbarkeit mit 
dem amtsärztlichen Dienst und dem Bayerischen Landes-
kriminalamt gegenüber den Opfern des Völkermordes.

+ �hinterfragen kritisch die Gutachtertätigkeit der „Land­
fahrerzentrale“ (G6) des Bayerischen Landeskriminalamtes 
im Entschädigungsverfahren und die für die Gutachten 
verantwortlichen Personen.

+ �wissen um den Ermessens- und Handlungsspielraum von 
juristischen Verwaltungsbeamten des BLEA (G5) mit diesen 
Gutachten auf dem Weg zur endgültigen Entscheidung 
über eine Entschädigung.

+ �sind sich des hohen Grads der Machtposition, die die 
medizinischen Gutachter*innen in ihrer unhinterfragten 
Expertise vom BLEA zugesprochen bekamen, bewusst.

+ �reflektieren kritisch die gesetzliche Koppelung einer Ent-
schädigung eines gesundheitlichen Schadens durch die 
NS-Verfolgung an die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(G8) des Opfers.

+ �erkennen antiziganistische Sprache und Denkweisen 
innerhalb der Gutachten und werden für die Ungerechtig-
keiten sensibilisiert, mit denen die Antragsteller*innen 
konfrontiert waren. 

Z2 Zeitmanagement von Modul II (inklusive Einführung)

Modul II
Block 1: 30 Minuten 
Block 2: 30 Minuten 
Block 3: 45 Minuten 
Block 4: 45 Minuten 
 Modul II insgesamt ca. zwei Zeitstunden und 30 Minuten.
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Modul II – Block 1

D1 Verfolgungsschicksal von Ortwin Adler

Ortwin Adler wurde am 19.12.1907 in ehemalig Westpreußen geboren. Er war bis 1943 Bau-
arbeiter und hatte vier Kinder. Am 06.12.1943 wurde er nach der vorherigen nationalsozialistischen 
Fremderfassung als „sozial angepasster Zigeunermischling“ in einem Zwangslager für „Zigeuner“ 
in Schneidemühl (heute Pila, Polen) zwangssterilisiert. 

Bereits kurz nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen errichtete der bewaffnete „volks­
deutsche Selbstschutz“ eine „Sammelstelle für Zigeuner“ in Schneidemühl. Nach der Befreiung 
durch die Rote Armee emigrierte er in den Ort Kempen in der britischen Besatzungszone (später 
Nordrhein-Westfalen). Sieben Jahre, von 1950 bis 1957 stritt er mit Behörden um eine Rente,  
die er schließlich zugesprochen bekam.

(aus Entschädigungsakte LVSR_A_O_1)

D2 Verfolgungsschicksal von Eichwald F. 

Eichwald F. ist am 12.07.1922 in Ostpreußen geboren worden. Seit 1940 war er mit seiner Frau 
Hulda F. in den Zwangslagern Lukasstraße 2 und „Kuhdamm“ in Stettin unter unmenschlichen 
Bedingungen inhaftiert. Bis Kriegsende wurde er in Stettin zwangsweise im Brücken- und Straßen-
bau eingesetzt sowie später in einem Arbeitserziehungslager in Pölitz in einer Munitionsfabrik. 
Eines seiner Kinder ist aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung im Zwangslager Lukas-
straße im Alter von 19 Monaten verstorben. Mehrere Geschwister von Eichwald F. sind im 
Frühjahr 1943 von Stettin nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort in den Gaskammern 
ermordet worden. Er selbst wurde nicht deportiert, jedoch am 20.04.1944 in Stettin zwangs
sterilisiert.

(aus Entschädigungsakte LVSR_F_E_36)

Die Sachbearbeiter*innen und Sachgebietsleiter der Entschädigungsbehörde mussten die 
Einschätzungen der Polizei jedoch nicht teilen und unhinterfragt übernehmen. Sie besaßen nach 
der Durchsicht aller Beweise die letzte Entscheidungsmacht über die Annahme oder Ablehnung 
eines Antrages auf Entschädigung. 

Gutachtertätigkeiten von Mediziner*innen 
Sinti und Roma erlitten durch Verfolgung und insbesondere der Haft in Arbeits,- Zwangs,- und 
Konzentrationslagern wegen mangelnder Ernährung, unzureichender Hygiene, schwerer Arbeit 
und direkter physischer Gewalttaten der sie überwachenden Täter*innen nachhaltige körperli-
che Verletzungen und Krankheiten. Die Verfolgung hinterließ bei den Opfern auch schwere seeli-
sche Leiden. Die Entschädigung dieser Gewalteinwirkungen wurde im Tatbestand des „Schadens 
an Körper oder Gesundheit“ juristisch festgelegt.

Zwangssterilisationen waren hierbei eine der schwersten Eingriffe in die körperliche Unver-
sehrtheit von Sinti und Roma. In einigen Fällen ging diesen kein Urteil der nationalsozialistischen 
Erbgesundheitsgerichte voraus. Dann galten Zwangssterilisationen (G7) als eine Form „willkür­
licher genuin nationalsozialistischer Gewalteinwirkung“, für die man eine fortlaufende monatliche 
Rente des Tatbestandes „Schaden an Körper oder Gesundheit“ beantragen konnte. Ob eine Rente 
bewilligt wurde, hing maßgeblich von dem Gutachten eines Mediziners ab, welches die juris
tischen Beamten der Entschädigungsbehörden, in Bayern des BLEA (G5) einholten und zur Ent-
scheidungsgrundlage für die Annahme oder Ablehnung der Rente nahmen. Die medizinischen 
Atteste und Gutachten, welche die Opfer beibrachten, genügten dem BLEA in der Regel nicht für 
ein abschließendes Urteil. Für die Begutachtung gesundheitlicher Schäden beauftragte das 
BLEA (G5) eigens Mediziner*innen: Amtsärzte des behördlichen Dienstes oder externe Vertrauens-
ärzte, meist von Universitätskliniken. Die Opfer mussten sich von diesen abermals untersuchen 
lassen. Nach der Vorlage der Gutachten war der Ärztliche Dienst des BLEA (G5) für die finale 
Bemessung der „verfolgungsbedingten Minderung der Erwerbsfähigkeit” (G8) zuständig. Dabei 
war die „Arbeitsfähigkeit“ des Opfers das entscheidende Kriterium für die Entscheidung. Vor 
dem Hintergrund von nationalsozialistischen Phrasen wie „Arbeit macht frei“ an den Lagertoren 
von Auschwitz, Dachau oder Sachsenhausen und der Praxis der „Vernichtung durch Arbeit“,  
von der sehr viele Sinti und Roma betroffen waren, erscheint dieses Kriterium zynisch. Erst bei der 
medizinischen Begutachtung einer verfolgungsbedingten Minderung der Erwerbsfähigkeit (G8) 
von mindestens 25% wurde eine Entschädigung in Form einer fortlaufenden Rente (G9) gewährt. 
Diese Prozentangaben beruhten mehrheitlich auf Erfahrungswerten der Mediziner*innen statt 
auf objektiv messbaren Ergebnissen.

Juristische Beamte des BLEA (G5), die für die Annahmen oder Ablehnungen im Tatbestand 
„Schaden an Körper oder Gesundheit“ zuständig waren, übernahmen in aller Regel unhinterfragt 
und wortwörtlich die Gutachten und Stellungnahmen des Ärztlichen Dienstes.

Bei der Bemessung der finanziellen Höhe der Rente für die Opfer orientierte man sich an den 
Besoldungsgruppen von Beamten. Sinti und Roma wurden aufgrund ihrer sozialen niedrigen 
Stellung regelmäßig in den einfachen Dienst eingestuft. 
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Q2 Bewilligung einer Rente für Eichwald F. auf Grundlage  
eines medizinischen Gutachtens

LVSR_F_E_36_082_ 
Bewilligung einer Rente  
durch die Entschädigungs- 
behörde (G5) auf Grundlage  
des medizinischen  
Gutachtens_22.10.1956.

Q1 Zweites medizinisches Gutachten über Ortwin Adler

LVSR_A_O_1_0032_Zweites medizinisches Gutachten nach vorherigem Widerspruch durch Ortwin Adler_02.04.1952.



5756

D3 Verfolgungsschicksal von Franz Rosenbach

Franz Rosenbach im Alter von 83 Jahren bei der Gedenkveranstaltung für  
die Opfer der „Nürnberger Rassegesetze", 15.09.2011,  
Foto: Sammlung Landesverband Deutscher Sinti und Roma Bayern e.V. ©

Franz Rosenbach wurde am 29.10.1927 in Horatitz (Hradice, 
Tschechien) geboren und lebte seit 1938 mit seiner Familie  
in Niederösterreich. Bis zu seiner Verhaftung durch die Polizei 
arbeitete er sechs Monate bei der Bahn. Sein Vater war bei  
der Baufirma Brettner angestellt, seine Mutter Cäcilie Rosenbach 
arbeitete dort als Reinigungskraft. Bereits 1942 verhaftete  
die Polizei seinen Vater. Im Februar 1943 verhaftete die Kriminal-
polizei Franz Rosenbach, seine Mutter und Geschwister. Die 
Polizei inhaftierte die Familie mit anderen Sinti und Roma in einem 
Wiener Polizeigefängnis. Einige Zeit später deportierte die 
Polizei die Familie nach Auschwitz-Birkenau, wo die SS ihm die 
Nummer „Z-9264“ auf den Unterarm tätowierte. Nach mehreren 
Monaten Haft in Auschwitz stufte die SS Franz Rosenbach als 
„arbeitsfähig“ ein und deportierte ihn im Alter von 16 Jahren im 
April 1944 über das KZ Buchenwald in das KZ Mittelbau-Dora. 
In Auschwitz, Mittelbau-Dora und im Außenlager Harzungen 

hatte er schwerste Zwangsarbeit zu verrichten und wurde von Wachleuten körperlich misshandelt. 
Im April 1945 überlebte er einen Todesmarsch Richtung Dessau, schlug sich in seinen Heimatort 
nach Österreich durch, fand jedoch zunächst keine Angehörigen mehr. Erst Anfang der 1950er 
Jahre traf er zwei seiner Schwestern in Nürnberg wieder. Eine seiner Schwestern und seine Mutter 
ermordete die SS in Auschwitz. Nach dem Völkermord stand Franz Rosenbach vor dem Nichts. 
Seine Papiere waren vernichtet. Da er für mehrere Jahre nach Ende des Krieges keinen festen 
Wohnsitz hatte, den er amtlich anmelden konnte, wurde er zu einem „illegalen Staatenlosen“ 
erklärt. Vor dem Amtsgericht Fürth wurde er 1952 sogar wegen vorheriger „illegaler Einreise“ von 
Österreich nach Bayern strafrechtlich verurteilt. 

Q4 Erinnerungen von Franz Rosenbach zur Ankunft  
im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau

Interview mit Franz Rosenbach im Jahr 2008 

https://www.sintiundroma.org/de/
set/022400-video-14/?id=2595&z=8 |  

„Rassendiagnose: Zigeuner“ 

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul II – Block 1

– �Lesen Sie die Einführung E2 und zur Vertiefung die entsprechend markierten Artikel im 
Glossar. Notieren Sie sich Stichpunkte zu folgenden Fragen: Wie kooperierten Polizei  
und Medizin beim Völkermord an Sinti und Roma? Welche Probleme waren grundlegend  
gegeben, da Polizei und Medizin in der Entschädigung als Gutachter entscheidende Macht­
positionen gegenüber Sinti und Roma einnahmen? (E2, G5, G6, G7, G8, G9) [Partnerarbeit]

– �Lesen Sie die Verfolgungsschicksale von Ortwin Adler und Eichwald F.  
Legen Sie die verschiedenen Formen und Gesamtumstände der Verfolgung konkret dar. 
(D1, D2) [Einzelarbeit]

– �Diskutieren Sie die Gründe für die jeweiligen Einstufungen der verfolgungsbedingten 
Minderung der Erwerbsfähigkeit bei Ortwin Adler und Eichwald F. Nehmen Sie 
abschließend Stellung zu den jeweiligen Begründungen. Gab es Ermessensspielräume? 
Inwiefern handelt es sich bei der Begründung gegenüber Ortwin Adler um antiziganis­
tisches Gedankengut? (Q1, Q2) [Gruppenarbeit]

Modul II – Block 2

Q3 Hans Gießler, Richter am Oberlandesgericht Frankfurt,  
schrieb im Jahr 1981: 

„Wegen ihres Wandertriebes und ihrer sozialen Anpassungsschwierigkeiten waren die Zigeuner 
schon vor 1933 staatlichen Maßregeln, wie polizeilicher Überwachung, Aufenthaltsbeschrän-
kung, Unterbringung in einer Arbeitsanstalt und ähnlichen, ausgesetzt. Daran änderte sich auch 
nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus nichts.“

Zitiert aus Bundesminister der Finanzen in Zusammenarbeit mit Walter Schwarz 
(Hgg.): Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die 
Bundesrepublik Deutschland, Band IV, Das Bundesentschädigungsgesetz,  
Erster Teil (§§ 1 bis 50 BEG), Bonn/München/Zürich 1981, S. 22.

https://www.sintiundroma.org/de/set/022400-video-14/?id=2595&z=8
https://www.sintiundroma.org/de/set/022400-video-14/?id=2595&z=8
https://www.sintiundroma.org/de/set/022400-video-14/?id=2595&z=8
https://www.sintiundroma.org/de/set/022400-video-14/?id=2595&z=8
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Q6 Vorbemerkung vor der Ablehnung der Entschädigung  
von Franz Rosenbach

LVSR_R_F_97_0171_Vorbemerkung vor der Ablehnung der Entschädigung von 
Franz Rosenbach_14.10.1960.

Q5 Antrag auf Entschädigung für „Schaden an Körper  
oder Gesundheit“ von Franz Rosenbach

LVSR_R_F_97_0079_Antrag auf Entschädigung für „Schaden an Körper und 
Gesundheit“ von Franz Rosenbach_04.06.1959.
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Modul II – Block 3

D5 Verfolgungsschicksal von Johann H. 

Johann H. wurde im Jahr 1938 in München als eines von fünf Geschwistern geboren. Die Kriminal-
polizei München deportierte ihn im Alter von vier Jahren zusammen mit seiner Familie am 
08.03.1943 in das KZ Auschwitz-Birkenau. Dort verlor er seine Mutter und drei Geschwister. Der 
Lagerarzt Josef Mengele verübte an Johann H. gewaltvolle medizinische Versuche, durch die er 
schwer krank wurde. Die erste Zeit nach der Befreiung vom Nationalsozialismus musste Johann H. 
wegen der Schwere der Folgen dieser Experimente in diversen „Kinderheilanstalten“ verbringen. 
Seinem Antrag auf Entschädigung wegen „Schaden an Körper oder Gesundheit“ wurde zwar 1956 
stattgegeben, doch die durch die Verfolgung ausgelösten psychischen Leiden wurden bis in  
die 1970er Jahre nicht anerkannt.

(aus Entschädigungsakte LVSR_H_J_143)

Q7 Ärztliches Zeugnis des Bayerischen Roten Kreuz  
Krankenhaus II zu Johann H.

LVSR_H_J_143_0207_ 
Ärztliche Bescheini-
gung des Bayerischen  
Roten Kreuz Kranken-
haus_08.01.1952.

D4 Territorialität und Straffälligkeit im BErG (1953), BEG (1956)  
und BEG-SG (1965) (G2)

Grundsätzlich berechtigt für einen Antrag auf Entschädigung waren nur verfolgte Personen, die 
in den Grenzen des Deutschen Reiches bis 01.12.1937 (damit waren Österreich und die Grenz
gebiete der Tschechoslowakei ausgenommen) ihren Wohnsitz hatten oder bis 31.12.1952 ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland amtlich angemeldet hatten. Durch dieses bereits im 
BErG (1953) (G2) verankerte „Territorialitätsprinzip“ schloss man Millionen überlebende Opfer 
aus den im Zweiten Weltkrieg besetzten Ländern Europas kategorisch aus. Zudem war gemäß  
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 des BEG (1956) (G2) eine Entschädigung demjenigen zu versagen oder abzu-
erkennen, der nach dem 08.05.1945 zu einer Zuchthausstrafe von mehr als drei Jahren verurteilt 
worden war. Verurteilungen unterhalb dieses Strafmaßes durften bei der Prüfung einer Entschä-
digung nicht ins Gewicht fallen.

(Bundesgesetzblatt Teil 1, Drittes Gesetz zur Änderung des Bundes­
ergänzungsgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung, 29.06.1956, S. 564.)

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul II – Block 2

– �Arbeiten Sie aus der Darstellung des Verfolgungsschicksals und aus dem Videointerview 
von Franz Rosenbach heraus, welche menschlichen Leiden und traumatisierenden Folgen 
mit dem Völkermord verbunden waren. Legen Sie anhand dieses konkreten Schicksals die 
Grenzen der „Wiedergutmachung“ und des Prinzips der Entschädigung in einzelnen  
Tatbeständen dar. (D3, Q4) [Partnerarbeit]

– �Die Entschädigung für „Schaden an Körper oder Gesundheit“ wurde bei Franz Rosenbach 
vom BLEA (G5) abgelehnt. Welche Rolle spielte hierbei das Territorialitätsprinzip und die 
Vorbemerkung des Oberregierungsrates? Inwiefern wurde Franz Rosenbach zu Unrecht 
kriminalisiert? (Q5, Q6, D4) [Partnerarbeit]

– �Lesen Sie den Auszug aus dem Rechtskommentar von Hans Gießler aus dem Jahr 1981. 
Erläutern Sie, inwiefern es sich hierbei um eine Verharmlosung des NS-Völkermordes  
und eine Täter-Opfer-Umkehr handelte. Setzen Sie den vorherrschenden Denkstil in eine 
Beziehung zu der über 20 Jahre vorher stattfindenden Ablehnung der Entschädigung  
von Franz Rosenbach. (Q3) [Plenum]
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Q9 Amtsärztliches Gutachten über Johann H.  
für die Entscheidung des BLEA (G5)

Q8 Annahme der Entschädigung von „Schaden an Körper oder Gesundheit“ 
von Johann H. durch das BLEA (G5)

LVSR_H_J_143_0229_Entwurf des Bescheides  
für „Schaden an Körper und Gesundheit“_21.12.1956.
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Q10 Ärztliches Gutachten des staatlichen Gesundheitsamts Münchberg 
über Eva K.

LVSR_K_E_68_0082_Amtsärztliches Gutachten über Eva K._27.03.1961.

D6 Verfolgungsschicksal von Eva K. 

Eva K. wurde 1921 in Bialla (Biala Piska, Polen) im ostpreußischen Ermland-Masuren geboren. 
1942 deportierte sie die Polizei über ein Polizeigefängnis und ein Ghetto in das KZ Auschwitz-
Birkenau. Bis zur Befreiung vom Nationalsozialismus hatte sie in mehreren anderen Konzentrations-
lagern schwerste Zwangsarbeit zu verrichten. 1958 stellte sie erstmals einen Antrag auf Ent-
schädigung für „Schaden an Körper oder Gesundheit“ und legte drei ärztliche Atteste bei. Der 
Ärztliche Dienst des BLEA (G5) erachtete die drei Atteste als unzureichend und ordnete eine 
weitere medizinische Begutachtung eines „Vertrauensarztes“ des staatlichen Gesundheitsamtes 
Münchberg an. 

(aus Entschädigungsakte K_E_68)

LVSR_H_J_143_0226_0228_
Amtsärztliches Gutachten 
über Johann H._05.05.1956.
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Modul II – Block 4

D8 Verfolgungsschicksal von Agnes A. 

Agnes A. wurde am 08.05.1914 in Eichmedien, ostpreußisches Ermland-Masuren (Nakomiady, 
Polen), geboren. Die Polizei inhaftierte sie von Frühjahr 1942 bis Anfang 1945 im eigens für 
„Zigeuner“ errichteten Zwangslager in Königsberg. Sie berichtete nach der Befreiung von körper-
licher Misshandlung, Todesangst und unhygienischen Lebensbedingungen im Lager. Zudem soll 
unter anderem auf das Verlassen des Lagers oder die Weigerung der Zwangsarbeit als Strafe die 
Deportation in ein Konzentrationslager durch die Polizei angedroht worden sein. Nach ihrem 
Überleben in dem Lager beantragte sie erstmals am 27.09.1955 nach BErG (1953) (G2) Entschä-
digung für „Schaden an Freiheit“ für die Zeit von 1942 bis 1945 beim BLEA (G5). Die Behörde 
holte daraufhin für die Beweisführung am 03.05.1956 ein polizeiliches Gutachten bei der „Land­
fahrerzentrale“ (G6) ein, welches der Polizeibeamte Hanns Eller verfasste. 

(aus Entschädigungsakte LVSR_A_S_3)

D9 Verfolgungsschicksal von Amanda L. und Hulda B.

Amanda L. wurde am 25.08.1888 in Pils geboren. Im Alter von 53 Jahren wurde sie im KZ Ravens-
brück ermordet. Die Inhaftierungsbescheinigung des ITS vom 08.09.1955 gab an, dass sie am 
11.01.1940 in Ravensbrück ankam und dort als „asoziale Zigeunerin“ registriert wurde. Ihre Tochter 
Hulda B., die ihre eigene NS-Verfolgung und die Inhaftierung im KZ Auschwitz überlebte, forderte 
am 06.05.1954 eine Entschädigung für „Schaden an Leben“, die juristische Bezeichnung für den 
Tod ihrer Mutter. Im Zuge der Entschädigung holte das BLEA am 24.01.1956 eine Auskunft der 
„Landfahrerzentrale“ (G6) ein. 

(aus Entschädigungsakte LVSR_B_H_18)

D11 Einfluss der „Landfahrerzentrale“ (G6) in der Entschädigung  
von Sinti und Roma

„Unter 100 quantitativ untersuchten Entschädigungsakten waren 33 mal polizeiliche Instanzen 
involviert. […] Dies ist vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen polizeilichen Verfolgungspraxis, 
welche im NS-Völkermord ihr vernichtendes Ende fand, grundlegend skandalös. Während in fünf 
Akten Polizisten als Zeugen im Entschädigungsprozess fungierten, wurde in 27 Akten ein polizei-
liches Gutachten der Kriminalpolizei („Landfahrerzentrale“) angefordert (in einer Akte lagen  
zwei Gutachten vor). Bei den fünf „ergebnislosen“ Gutachten fehlten die Unterlagen der Antrag-
steller*innen, weshalb die Gutachter zu keinem abschließenden Ergebnis kamen. Die sieben 
„anerkennenden“ Gutachten gaben zugrunde liegende „rassische“ Gründe der NS-Verfolgung zu. 
Alle Antragsteller*innen mit „anerkennenden“ Gutachten hatten gemeinsam, dass sie im Frühjahr 
1943 deportiert und unter anderem in Auschwitz inhaftiert wurden. Die Wirkung der „anerken-
nenden“ Gutachten ist auch in diesem Kontext limitiert, da sie lediglich eine teilweise Anerkennung 
der rassistisch motivierten Verfolgung vornahmen und – wenn die Antragstellerin oder der 
Antragsteller bereits vor März 1943 inhaftiert gewesen ist – die Menschen für die Zeit davor krimi-
nalisierten. In 16 Gutachten wurde eine Verfolgung aus „rassischen“ Gründen von den Gutachtern 
vollständig abgesprochen und stattdessen eine angebliche „Kriminalität“ oder „sicherheitspoli­
zeiliche Maßnahme“ als Verfolgungsgrund konstruiert.“

(Zitiert aus Leonard Stöcklein/Hannah Frohmader/Julia Jacumet: Entschädigung von NS-Unrecht an Sinti* und Roma* in 
Bayern von 1949 bis 1974, in Bühl-Gramer, hier S. 175.)

Q11 Auszugsweises Transkript eines Interviews mit Renate H. über die 
medizinische Begutachtung in der Entschädigung 

Renate H. wurde 1937 in Königsberg (Kaliningrad, Russland) geboren. Von 1942 bis 1945 inhaf-
tierte die Polizei sie mit ihrer Mutter im eigens für „Zigeuner“ errichteten Zwangslager in Königs-
berg. Dort litt sie unter harten Lebensbedingungen wie unzureichender Nahrung, fehlendem 
Schulunterricht und gewaltvollen Polizeirazzien bei permanenter Angst einer Deportation in ein 
Konzentrationslager. Nach dem Tod ihrer Mutter Anfang 1945 flüchtete sie über Ostpreußen 
nach Leipzig, wo sie ihren Vater traf, der den Völkermord ebenso wie sie überlebt hatte. Renate H. 
erinnert sich rückblickend an die ärztlichen Begutachtungen im Rahmen ihres 
Entschädigungsprozesses: 

„Und solche Schicksale hat man, mit sowas … wir waren also für die keine Menschen, nur 
noch Nummern. War kein Gefühl mehr, man durfte auch kein Gefühl mehr zeigen. Genauso 
schauen Sie, das vergesse ich nie. Das habe ich jetzt dem Arzt erzählt, weil der hat so gebohrt, 
das können sie sich gar nicht vorstellen. Der hat mich dreimal untersucht. Dreimal musste ich 
hinkommen und das vierte Mal. Hat mich also, normal war ich vier Mal da und dann wollte er, 
dass ich nochmal zu ihm komme. Dann hab ich gesagt, jetzt gehe ich nicht mehr. Hat mich  
so fertig gemacht, ich war 14 Tage krank bis auf die Nieren. Dann wollen Sie die Menschen… so 
wissen Sie! Ich bin froh, dass ich manchmal nicht da dran denke, aber dies hat er dann so raus
geholt. Aus meinen innersten hochgekrempelt, alles wieder vorgebracht. Sie glauben gar nicht, 
wo man wirklich ganz unten, wo man gar nicht mehr vorholen will. Das hat er dann vorgeholt.  
Es war so schlimm. Nur weil ich den Antrag auf Wiedergutmachung gestellt hab. […] Und das 
vierte Mal habe ich dann abgebrochen.“

(Interview des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Bayern mit Renate 
H., 22.06.2001)

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul II – Block 3

– �Vergleichen Sie die Lebensdaten und Verfolgungsschicksale von Johann H. und Eva K.  
Wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede? (D5, D6) [Einzelarbeit]

– �Legen Sie die von den Medizinern vorgetragenen Gründe für die Annahme der Entschädi­
gung von Johann H. und gegen die Annahme der Entschädigung von Eva K. dar. Welche 
Argumente erscheinen Ihnen triftig, welche vorurteilsbehaftet und empathielos? Erstellen 
Sie hierzu eine Mind-Map. Welche Rolle spielte die Kategorisierung der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (G8)? Erscheint Ihnen diese Kategorisierung in den Gutachten für die 
Opfer transparent? (Q7, Q8, Q9, Q10) [Partnerarbeit und Plenum]

– �Lesen Sie Verfolgungsschicksal und Erinnerungen von Renate H. Reflektieren Sie,  
wieso manche Opfer die medizinischen Begutachtungen als retraumatisierend und 
 entwürdigend empfanden. Schlagen Sie mögliche alternative Wege und Methoden  
gegenüber dem damaligen System der Entschädigung von „Schaden an Körper oder  
Gesundheit“ vor und diskutieren Sie diese in der Gruppe.  
(Q11) [Einzel- und Gruppenarbeit]
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Q13 Polizeiliches Gutachten über Hulda B. durch Hanns Eller, 
Polizeibeamter der „Landfahrerzentrale“ (G6)

LVSR_B_H_18_0021_0022_Polizeiliches Gutachten von Hanns Eller_24.01.1956.

Q12 Polizeiliches Gutachten über Agnes A. durch Hanns Eller, 
Polizeibeamter der „Landfahrerzentrale“ (G6)

LVSR_A_S_3_0035_0036_Polizeiliches Gutachten_24.05.1956.
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D13 Quantitative Auswertung der Verfasser der polizeilichen Gutachten 
aus den Entschädigungsakten des Landesverbandes Deutscher Sinti und 
Roma Bayern e.V.

Polizeiliche Gutachter des BLKA (1950-1959), [n=28].

D14 Teilweise Annahme der Entschädigung von Agnes A. 

„Der Sachbearbeiter des BLEA (G5) gab dem Antrag auf Entschädigung trotz des polizeilichen 
Gutachtens wenigstens zum Teil für die Verfolgung ab Frühjahr 1943 statt. Dabei stützte er sich 
auf die Angaben der Antragstellerin über die Bedingungen im Zwangslager und die bestätigende 
Aussage der Zeugin. Er schenkte der Darstellung der Antragstellerin über die Lebensbedingungen 
mehr Vertrauen als dem grundlegend ablehnenden Gutachten von Eller, wodurch Agnes A. eine 
Entschädigungsleistung für 25 volle Monate wenigstens für den Zeitraum ab dem 01.03.1943 
erhielt.“ 

(Zitiert aus Leonard Stöcklein/Hannah Frohmader/Julia Jacumet: Entschädigung 
von NS-Unrecht an Sinti* und Roma* in Bayern von 1949 bis 1974, in:  
Bühl-Gramer, Charlotte/Schneeberger, Erich (Hgg.): Entschädigung von 
NS-Unrecht an deutschen Sinti und Roma in Bayern. Historische Forschung, 
Entschädigungsarbeit und Erfahrungen, Erlangen 2025, S. 17-200, hier S. 165f.)

D12 Werdegang von Hanns Eller

Hanns Eller, 1950er Jahre, BayHStA, LKA 781

Hanns Eller wurde 1898 geboren. Während des Nationalsozia-
lismus hatte er beim Sitten- und Fahndungskommissariat der 
Münchner Polizei eine führende Funktion inne und war an der 
Deportation Münchner Sinti in das KZ Auschwitz-Birkenau be-
teiligt. 1948 kam er nach zweijähriger Internierung unter den 
Alliierten in den Polizeidienst zurück. Er leitete ab 1950 die 
Fahndungsabteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes. 
Seine Verantwortlichkeit lag dort insbesondere in der Koordina-
tion der „Landfahrerzentrale“ (G6). In seinem Dienst schrieb er 
auch Gutachten, welches das BLEA (G5) bei Entschädigungs
verfahren von Sinti und Roma anforderte. 

(Nach Opfermann, Ulrich Friedrich: „Stets korrekt und human.“ Der Umgang  
der westdeutschen Justiz mit dem NS-Völkermord an den Sinti und Roma,  
Heidelberg 2023, S. 396)

Q15 Aussage von Hanns Eller in der Zeitschrift „Kriminalistik“ im Mai 1954

„Während des Dritten Reiches wurde eine Anzahl zigeunerischer Personen wegen ihrer teils aso­
zialen, teils kriminellen Lebensweise als polizeiliche Vorbeugehäftlinge in Kz-Haft genommen. 
Erst im Jahre 1943 wurde auch die familienweise Einweisung von Zigeunern in Kz-Lager verfügt. 
Inwieweit und unter welchen Umständen hierbei Zigeuner ihr Leben lassen mußten, kann 
mangels konkreter Unterlagen nicht festgestellt werden. Soweit jedoch bekannt, wurden auch 
viele Zigeuner Opfer von Seuchen, die zum Teil auf die mangelhafte Unterbringung in den  
Lagern, zum Teil aber auch auf die persönliche und angeborene Unsauberkeit der Betroffenen 
selbst zurückzuführen ist. Eine rassische Verfolgung schlechthin muß aber im Gegensatz zu  
der Judenverfolgung verneint werden.”

(Hanns Eller in der Zeitschrift „Kriminalistik“, Ausgabe Mai 1954, zitiert nach: 
https://www.sintiundroma.org/de/set/030410/?id=2601&z=12)

Geyer 14 %

Lettermann 14 %

Roos 4 %

Ritter 4 %

unbekannt 21 %

Eller 43 %

https://www.sintiundroma.org/de/set/030410/?id=2601&z=12
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F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul II – Block 4

– �Notieren Sie sich Stichpunkte zu den Verfolgungsschicksalen und Anträgen auf 
Entschädigung von Agnes A. und Amanda L. (D8, D9) [Einzelarbeit]

– �Reflektieren Sie, inwiefern es sich um ein strukturelles Unrecht handelte, dass die  
Polizei als Gutachter in Entschädigungsverfahren von Sinti und Roma agierte. (E2, D11) 
[Einzelarbeit und Plenum]

– �Analysieren Sie die Gutachten von Hanns Eller. Charakterisieren Sie insbesondere dessen 
Sprache und Argumentationsweise. (Q12, Q13) [Gruppenarbeit]

– �Benennen Sie Machtposition, Wirkungsgrad und Denkstil von Hanns Eller in der Polizei  
im NS-Staat und in der frühen Bundesrepublik. Charakterisieren Sie seine persönliche 
Einstellung bei der Begutachtung der Entschädigung von Sinti und Roma. Diskutieren Sie, 
ob das Wirken Ellers lediglich ein „Einzelfall“ war. (D11, D12, D13, Q15) [Einzelarbeit]

– �Stellen Sie die beiden unterschiedlichen Bescheide der Entschädigung der Opfer durch 
das BLEA (G5) in ihren Begründungen gegenüber. Diskutieren Sie das Ermessen der 
jeweiligen Sachbearbeiter des BLEA (G5) bei der Gewichtung der polizeilichen Gutachten 
für die Entscheidungsfindung. (D14, Q16) [Gruppenarbeit]

– �Beurteilen Sie Beweiskraft und Glaubwürdigkeit der Gutachten von Hanns Eller. Beziehen 
Sie kritisch Stellung, dass Polizeibeamte als „Experten“ in den juristischen Verwaltungs­
verfahren fungierten. (D11, Q12, Q13) [Einzelarbeit und Plenum]

Literatur zur Vertiefung

Bundesminister der Finanzen in Zusammenarbeit mit Walter Schwarz (Hgg.): 
Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundes
republik Deutschland, Band IV, Das Bundesentschädigungsgesetz, Erster Teil 
(§§ 1 bis 50 BEG), Bonn/München/Zürich 1981, insbesondere S. 384.

Leonard Stöcklein: Stettin, in: Fings, Karola (Hg.): Enzyklopädie des NS-Völker-
mordes an den Sinti und Roma in Europa, Forschungsstelle Antiziganismus der 
Universität Heidelberg, Heidelberg 17.03.2025, https://encylopaedia-gsr.eu/
lemma/stettin-de-1-0

Hansjörg Riechert: Die Zwangssterilisation reichsdeutscher Sinti und Roma 
nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933, 
in: Dlugoborski, Waclaw (Hg.): Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau  
1943 – 1944 vor dem Hintergrund ihrer Verfolgung unter der Naziherrschaft, 
Auschwitz-Birkenau 1998, S. 58 – 75.

Q16 Ablehnung der Entschädigung von Hulda B.  
durch das BLEA (G5)

LVSR_B_B_18_0030_Bescheid BLEA_01.02.1956.
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In diesem Modul wird ein Fokus auf die Schadenstatbestände „Schaden in beruflichem und wirt-
schaftlichem Fortkommen“, „Soforthilfe für Rückwanderer“ und „Schaden an Eigentum“ gelegt. 

Einführend werden innere Organisationsstruktur und Hierarchien innerhalb des Bayerischen 
Landesentschädigungsamtes (BLEA) (G5) sowie Lebensweg und berufliche Laufbahn eines 
Verwaltungsbeamten vorgestellt. In den Quellen sollen die individuellen Handlungsspielräume 
bei der Annahme oder Ablehnung von Entschädigungsanträgen von ganz ähnlichen Verfol-
gungsschicksalen vor damals geltendem Gesetz vergleichend analysiert, interpretiert und 
beurteilt werden.

L3 Übergeordnete Lernziele von Modul III

Die Lernenden…
+ �erkennen gesetzliche Hürden und das grundlegende 

Machtgefälle zwischen Entschädigungsbehörde und 
Opfern bei der Beweisführung und Entscheidungsmacht 
in den drei ausgewählten Schadenstatbeständen. 

+ �werden anhand der einzelnen Entschädigungsverfahren 
vertraut gemacht mit dem Ermessensspielraum der 
Beamten bei der Entschädigung von Sinti und Roma.

+ �reflektieren empathieloses Handeln von Verwaltungs
beamten gegenüber Menschen, die schwer von der 
Verfolgung gezeichnet waren.

Z3 Zeitmanagement von Modul III (inklusive Einführung)

Modul III 
Block 1: 45 Minuten 
Block 2: 45 Minuten 
 Modul III insgesamt ca. 90 Minuten

Modul III  
Juristische 
Verwaltung der 
Entschädigung
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Deportation und Flucht ins Ausland sowie Zerstörung von Hab und Gut von Sinti und Roma  
im Nationalsozialismus und Entschädigung

Verschiedene Polizeieinheiten deportierten Sinti und Roma im Mai 1940 in Zwangslager in 
Polen, wo sie an Hunger und katastrophalen hygienischen Bedingungen leidend sich selbst 
überlassen oder zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden. Ihnen wurde bei Rückkehr in das Deut-
sche Reich die Inhaftierung in einem Konzentrationslager angedroht. Viele der Opfer wurden  
in mehreren Lagern im Osten Polens zur Zwangsarbeit verpflichtet. Diejenigen, die die Haftzeit 
überlebten, kehrten in der Regel wieder zurück nach Deutschland, wie es in den Grenzen bis 
1937 war. 

Im Frühjahr 1943 deportierte die Polizei Sinti und Roma aus dem gesamten Deutschen Reich 
in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Sinti und Roma waren dort 
im Lagerabschnitt BIIe in eigenen Baracken untergebracht. Diejenigen, die an den unmenschlichen 
Bedingungen in Auschwitz bis Frühjahr 1944 noch nicht verstorben waren, selektierte die SS 
nach ihrer „Arbeitsfähigkeit“. Die als „arbeitsfähig“ eingestuften Sinti und Roma deportierte die 
SS im Frühling und Sommer 1944 in die Konzentrationslager im Reichsinneren wie Buchenwald, 
Ravensbrück, Dachau und von dort auch in Arbeitskommandos der Außenlager. Manche über-
lebten diese Schrecken und waren zu diesem Zeitpunkt bereits vor der Befreiung wieder inner-
halb der Grenzen des Deutschen Reiches bis 1937. 

Einige Sinti und Roma entzogen sich noch vor den Deportationen dem Zugriff der Polizei und 
flohen ins Ausland. Viele gingen zunächst nach Österreich und in die Tschechoslowakei. Als das 
Deutsche Reich diese Länder 1938/39 annektierte, flohen deutsche Sinti und Roma häufig weiter 
in die Gebiete des ehemaligen Jugoslawiens. Dort versteckten sie sich nach dem Einmarsch der 
italienischen und deutschen Truppen in Wäldern, bei Bauern oder in Höhlen. Diejenigen, die unent-
deckt blieben und das Kriegsende überlebten, kehrten ebenso häufig nach 1945 nach Deutsch-
land zurück.

Bei und auf der Flucht mussten die Menschen ihr Hab und Gut zurücklassen. Große Teile des 
Eigentums wurde von der Polizei direkt zerstört, wertvollere Gegenstände und Vermögen be-
schlagnahmt. Das beschlagnahmte Eigentum verkauften Verwaltungsbehörden unter öffentlicher 
Bekanntmachung auch an die deutsche Mehrheitsbevölkerung, die sich an dem Hab und Gut der 
Menschen bereicherte.

Rückkehrer aus den Lagern im Osten von Polen und zurückgekehrte Geflüchtete konnten 
Anträge auf eine Soforthilfe in der Höhe einmaligen Kapitalzahlung von 6.000 DM stellen. Als 
Nachweise reichten in der Regel Selbstaussagen der Opfer, eidesstattliche Versicherungen an-
derer Opfer und die amtlich angemeldete Wohnsitznahme in der Bundesrepublik bis spätestens 
31.12.1953. Verloren die Menschen ihr Eigentum und Vermögen, so konnten sie Anträge auf 
„Schaden an Eigentum und Vermögen“ stellen. Die Höhe der Entschädigung richtete sich unter 
komplizierten Rechnungen nach dem Wert des zerstörten oder veräußerten Eigentums.  
In § 141 BEG (G2) legte der Gesetzgeber im Jahr 1953 fest, dass die Soforthilfe für Rückwanderer 
zur Hälfte mit der Entschädigung für „Schaden an Eigentum und Vermögen“ zu verrechnen sei. 

E3 Einführung zu Modul III

Schulausschluss als Verfolgungspraxis im Nationalsozialismus
Schon um 1900 und zur Zeit der Weimarer Republik (1918-1933) gab es eine systematische 
Ausgrenzung von Sinti und Roma in den Schulen, welche von alltäglichen Beschimpfungen von 
Lehrkräften und Mitschüler*innen bis zur gruppenweisen Separierung in Hilfsschulen und der 
Einrichtung von eigenen „Zigeunerklassen“ reichte. Im Nationalsozialismus wurden Sinti und 
Roma spätestens seit 1939 aus den Volksschulen auf Anweisung von Gauleitern der NSDAP und 
Bürgermeistern, aber auch aus vorauseilendem Gehorsam mancher Schuldirektoren ausge-
schlossen. 

Das Erziehungsministerium des Deutschen Reiches erarbeitete und erteilte einen reichsweit 
gültigen Erlass im März 1941 über die „Zulassung von Zigeunern und Negermischlingen zum 
Besuch öffentlicher Volksschulen“. Darin hieß es, dass „Zigeunerkinder“ auszuschließen seien, 
wenn diese eine Gefahr in sittlicher und sonstiger Beziehung für ihre „deutschblütigen“ Mit
schüler seien. Dieser Erlass ermöglichte willkürliche Segregationen, Unterrichtsverbote und 
Schulausschlüsse von Sinti und Roma.

Entschädigung für Schulausschluss
Alle als „rassisch“, „politisch“ oder „religiös“ Verfolgte des Nationalsozialismus anerkannten Opfer 
konnten Ansprüche auf Entschädigung für „Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fort-
kommen“ anmelden, wenn sie durch die Verfolgung von der schulischen oder beruflichen Ausbil-
dung ausgeschlossen oder an der Ausübung ihres Berufes gehindert wurden. In allgemeiner 
Rechtsdefinition lag der Schaden vor, wenn die verfolgte Person in der Nutzung ihrer Arbeitskraft 
geschädigt worden ist. In § 64 des BErG (1953) (G2) wurde der Schaden als erfüllt vermutet, 
wenn die verfolgte Person einem kollektiv verfolgten Personenkreis zuzurechnen ist, den in seiner 
Gesamtheit die nationalsozialistische Regierung oder NSDAP vom kulturellen oder wirtschaft-
lichen Leben auszuschließen beabsichtigte. Zu jener Zeit galt dies nicht für Sinti und Roma, da 
diese nicht dem Kreis der kollektiv Verfolgten zugerechnet wurden. 

Kinder, die durch die Verfolgung ihre Schulausbildung nicht beginnen konnten oder abbrechen 
mussten, hatten zunächst Anspruch auf eine einmalige Kapitalzahlung von 5.000 DM und mit der 
Novellierung des BEG-SG (1965) (G2) von abermals 5.000 DM. Das Gesetz legte fest, dass Kinder 
und Jugendliche, die zum Zeitpunkt des Einsetzens einer Deportation in eine juristisch anerkannte 
„spezifisch nationalsozialistische Haftstätte“ ihres Alters wegen noch nicht schulpflichtig waren, 
jedoch im Laufe der Inhaftierung schulpflichtig wurden, eine Entschädigung bekommen konnten. 
Voraussetzung aber war bei diesen Kindern, dass sie die Schulausbildung nach 1945 direkt fort-
setzten oder einen Nachweis erbrachten, dass sie aufgrund der Verfolgung die Schulausbildung 
nicht nachholen konnten. Diese Voraussetzung einer Entschädigung galt nicht für Kinder, die zum 
Zeitpunkt der Deportation im schulpflichtigen Alter waren. Sie mussten die Schule nicht nachholen 
oder einen entsprechenden Nachweis der Verhinderung für eine Entschädigung erbringen. Kinder 
und Jugendliche, die innerhalb ihrer Verfolgung schulpflichtig wurden, aber nicht in einem Lager 
inhaftiert wurden, waren bis 1965 gänzlich von einer Entschädigungszahlung ausgeschlossen. 
Sie konnten erst mit dem § 171 als Härtefall nach BEG-SG (1965) (G2) einen Antrag auf Entschä-
digung von 5.000 DM stellen.
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Q2 Persönlicher und beruflicher Werdegang von Franz Beer,  
juristischer Beamter des BLEA (G5)

Foto von Franz Berr aus dem Jahr 
1951, BayHStA LEA PS 11.

Franz Berr wurde am 15.03.1913 als Sohn eines Postinspektors 
geboren. Im Jahr 1940 schloss er die erste juristische Staats-
prüfung ab. Er war kein Parteimitglied der NSDAP. Sein Referen-
dariat wurde von Ende 1942 bis zum 08.05.1945 unterbrochen, 
da er als Soldat der Wehrmacht an die Front geschickt wurde. 
1948 kam er aus der Kriegsgefangenschaft im ehemaligen Jugo-
slawien zurück. Von seinem Fronteinsatz trug er gesundheit-
liche Schäden davon, die ein Amtsmediziner hinsichtlich der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit auf 60% einstufte. Ab 1952 
arbeitete er im Bayerischen Landesentschädigungsamt, wo er 
nach einer grundlegenden Schulung in das Entschädigungs-
recht sowie in unterschiedliche Schadenstatbestände im Ent-
schädigungsamt eingearbeitet wurde. 1954 schrieb er einen 

dienstlichen Beschwerdebrief an das Finanzministerium wegen seines geringen Verdienstes. In 
dem Brief äußerte er zudem persönliche Ängste wegen der eines Tages einsetzenden Auflösung 
des Wiedergutmachungsamtes. Zunächst war er Sachbearbeiter im Angestelltenverhältnis, bis 
er 1958 zum Sachgebietsleiter für „Schaden in beruflichem Fortkommen“ aufstieg.

D1 Verfolgungsschicksal von Eberhard A.

Eberhard A. wurde am 11.11.1933 in Stettin (Szczecin, Westpommern) geboren. Zusammen  
mit seinen Eltern und seiner Schwester Anni H. inhaftierte ihn die Kriminalpolizei von 1940 bis 1945 
im von der städtischen Verwaltung errichteten Zwangslager „Kuhdamm“. Der Alltag der Familie 
war geprägt von gewaltsamen Kontrollen der Polizei und permanenter Angst vor Deportation in 
Konzentrationslager. Seine Mutter wurde im Lager zwangssterilisiert. 1941 wurde er im Alter  
von sieben Jahren aus „rassischen Gründen“ aus der Schule ausgeschlossen. Eigenen Angaben 
zufolge holte er wegen der traumatischen Erfahrungen im Lager seine Schulzeit nach der  
Befreiung nicht nach.

Modul III – Block 1

Q1 Merkblatt über die Beweisführung für juristische  
Sachbearbeiter und Sachgebietsleiter des BLEA (G5)

LVSR_S_R_103_0024_Merkblatt über die Beweisführung_1950er Jahre.



8180

Q4 Eidesstattliche Versicherung von Bertha Bales

LVSR_B_B_4_0381_Eidesstattliche 
Versicherung des eigenen Schul
ausschlusses und ihrer Geschwister_ 
16.08.1966.

Q5 Stellungnahme der Volks- und Hilfsschullehrerin  
Luise Carmesin zum Schulausschluss von Bertha Bales

„Aus meiner Unterrichtszeit an Stettiner Volksschulen kann ich mich nicht an Zigeunerkinder  
erinnern, wohl aber aus der Unterrichtszeit an Hilfsschulen (ab 1934). Die Volksschulen schoben 
die Zigeunerkinder, die durch vieles Umherziehen und unregelmässigen Schulbesuch große 
Lücken in ihrem Wissen hatten, gern an die Hilfsschulen ab. […] Niemand dachte daran, sie aus 
rassischen Gründen vom Schulbesuch auszuschließen. Die Familiennamen unserer Zigeuner waren 
häufig Franz, Ernst, Rose, Sattler. Auf den Namen Bertha Bales kann ich mich nicht besinnen.“

Abschrift von LVSR_B_B_4_0387_0388_Stellungnahme der Lehrerin_05.09.1966.

Q3 Bescheid des BLEA (G5) über den Antrag auf Entschädigung  
für „Schaden im beruflichen Fortkommen“ von Eberhard A.

LVSR_A_E_1_0096_0097_Bescheid_17.02.1959 

D2 Verfolgungsschicksal von Bertha Bales

Bertha Bales auf der Fahrt zu einer Gedenkveranstaltung im ehemaligen  
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im Alter von 68 Jahren,  
Foto: Sammlung Landesverband Deutscher Sinti und Roma Bayern e.V. ©

Bertha Bales wurde am 22.06.1933 geboren. Kurz nach Schul-
eintritt wurde sie mit ihrer Familie Ende 1939 im Zwangslager 
Lukasstraße 2 „festgeschrieben“. Die Volksschule schloss sie und 
ihre Geschwister vom Unterricht aus. Ab 1944 wurde sie im 
Zwangslager „Kuhdamm“ inhaftiert. Zwei ihrer Schwestern wurden 
bereits im Frühjahr 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert 
und dort ermordet, ein Bruder ist später im KZ Buchenwald ermor-

det worden. Diejenigen Geschwister, welche von der Deportation ausgenommen waren, wurden 
zwangssterilisiert und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Bertha Bales überlebte die Schrecken der 
NS-Zeit. 1966 beantragte sie für den Schulausschluss eine Entschädigung von 5.000 DM. 

(aus Entschädigungsakte LVSR_B_B_4)
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Modul III – Block 2

D3 Verfolgungsschicksal von Anton Blum 

Anton Blum Anfang der 2000er Jahre, Foto: privat ©

Anton Blum wurde am 09.11.1924 in Herne geboren und ver-
starb am 08.02.2009 im Alter von 84 Jahren. Er begann nach 
dem Volksschulabschluss eine Berufsausbildung zum Auto
karosseriebauer. Nach einem Jahr musste er die Ausbildung 
wegen „Festschreibung“ (Verbot unter Androhung von KZ-Haft, 
den näheren Umkreis des Wohnorts zu verlassen) abbrechen. 
Er fand schließlich ganz in der Nähe bei der Firma „Bischoff Werke“ 
eine Anstellung, die jedoch durch die Deportation zwangsweise 
beendet wurde. 

Am 06.03.1943 verhaftete ihn die Kriminalpolizei Reckling-
hausen und deportierte ihn im April 1943 in das Vernichtungs-
lager Auschwitz-Birkenau. Nachdem die SS ihn im Frühjahr 
1944 als „arbeitsfähig“ eingestuft hatte, deportierte diese ihn 
zunächst in das Konzentrationslager Buchenwald, später  

kam er in das Konzentrationslager Mittelbau-Dora. Dort hatte er schwerste Zwangsarbeit zu 
verrichten. Am 06.04.1945 erlebte er schließlich die Befreiung des Lagers.

Er erlitt während der Haft schwerste Misshandlungen: einen Nasenbeinbruch in Auschwitz, eine 
Fleischwunde an der rechten Schulter und einen Steckschuss im linken Unterschenkel in Mittelbau-
Dora. Sein Vater und mehrere Geschwister wurden in den Konzentrationslagern ermordet.

Anton Blum stellte nach BEG (1956) (G2) am 20.03.1958 Anträge auf „Schaden an Eigentum“ 
für den Verlust seiner Kleidung durch die Inhaftierung in Auschwitz-Birkenau und einen Antrag 
auf „Soforthilfe für Rückwanderer“. 

(aus Entschädigungsakte LVSR_B_E_8)

D4 Verfolgungsschicksal von Erna B.

Erna B. wurde am 13.12.1938 in Greiz in Thüringen geboren. Im März 1943 deportierte die Polizei 
sie von Halle an der Saale mit weiteren Familienangehörigen in das Konzentrations- und Ver
nichtungslager Auschwitz-Birkenau, wo sie die Nummer „Z-1511“ tätowiert bekam. In Auschwitz 
wurde Erna B. durch die Lagerärzte der SS Opfer von Fleckfieberuntersuchungen, d. h. medizi
nischer Experimente.

1944 stufte die SS sie als „arbeitsfähig“ ein und deportierte sie in das Frauenkonzentrations-
lager Ravensbrück. Wenige Wochen vor der Befreiung von Ravensbrück durch die Rote Armee 
deportierte die SS sie am 07.03.1945 in das KZ Mauthausen und wenig später in das KZ Bergen-
Belsen, wo sie letztlich am 15.04.1945 befreit wurde. 

1958 beantragte sie nach BEG (1956) wegen der Deportation nach Auschwitz „Soforthilfe für 
Rückwanderer“ vor dem Bayerischen Landesentschädigungsamt und erhob später Klage vor 
dem Landgericht München I. 

(aus Entschädigungsakte LVSR_B_E_13)

Q6 Auszug aus der Ablehnung der Entschädigung für Schulausschluss 
durch Oberregierungsrat Zu Rhein, BLEA (G5)

LVSR_B_B_4_0390_0391_Ablehnung 
des Antrages durch Oberregierungs-
rat Zu Rhein des BLEA_10.02.1971.

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul III – Block 1

– �Lesen und vergleichen Sie die Verfolgungsschicksale von Eberhard A. und Bertha Bales. 
(D1, D2, Q4) [Einzel- oder Partnerarbeit]

– �Benennen Sie anhand des „Merkblattes über die Beweisführung“ den Ablauf der Beweis­
führung in der Verwaltung und die jeweilig einzuholenden Beweismittel. Reflektieren  
Sie die Schwierigkeiten der Beweisaufnahme vor dem Hintergrund der in der Einführung 
E3 skizzierten Verfolgung. Diskutieren Sie gesetzte Vorgaben, eigene Rolle  
und Freiheiten bei der Beschaffung und Bewertung dieser Beweise für die Beamten.  
(Q1, E3) [Einzelarbeit und Plenum]

– �Legen Sie die Argumente der Beamten Franz Berr und Dr. Semank für eine Entschädigung 
von Eberhard A. und die Argumente des Beamten Zu Rhein gegen eine Entschädigung  
von Bertha Bales dar. Welche entscheidenden Unterschiede in der jeweiligen Bewertung 
und Gewichtung der Beweismittel durch die Beamten liegen vor? Inwiefern liegt in der 
Begründung von Zu Rhein ein eindeutiger Rechtsfehler vor? Lesen Sie hierzu auch gründ­
lich die Einführung E3. Notieren Sie sich Stichpunkte. (E3, Q2, Q3, Q5, Q6)  
[Partnerarbeit und Plenum]

– �Reflektieren Sie kritisch den Aussagegehalt der Stellungnahme der ehemaligen Lehrerin 
Luise Carmesin. (Q5) [Plenum]
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Q8 Dokument der SS zu „medizinischen Experimenten“  
im KZ Auschwitz an Sinti und Roma, darunter Erna B.

LVSR_B_E_13_0037_Dokument der SS zu Fleckfieberuntersuchungen  
in Auschwitz, rot umkreist die Häftlingsnummer von Erna B._15.03.1944.

Q9 Bescheid und Begründung für Entschädigung  
von „Schaden an Eigentum“ von Anton Blum

LVSR_B_E_8_0422_0423_Bescheid 
und Begründung Entschädigung für 
Schaden an Eigentum von Anton 
Blum_18.02.1959.

Q7 Inhaftierungsbescheinigungen des ITS (G4) von Erna B.

LVSR_B_E_13_0151_0158_Inhaftierungsbescheinigungen_23.03.1962 und 10.02.1972. 
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Q11 Bescheid der Ablehnung einer „Soforthilfe für  
Rückwanderer“ von Erna B.

LVSR_B_E_13_0142_Bescheid zur Soforthilfe für Rückwanderer von Erna B._07.06.1958.

Q10 Annahme einer „Soforthilfe für Rückwanderer“  
von Anton Blum

LVSR_B_E_8_0425_0426_Bescheid und 
Begründung der Annahme einer „So-
forthilfe“ für Anton Blum_20.05.1960.
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Modul IV  
Der Kampf  
um Entschädigung 
und die 
Bürgerrechtsarbeit 

Q12 Auszug aus der Abschiedsrede von Klaus Heßdörfer,  
ehemaliger Präsident des BLEA (G5) (1980 – 1991)

„Darf man einen Verfolgten, der zur Selektion in Auschwitz an der Rampe stand, im Ernst fragen,  
ob er etwa an Alpträumen leidet? […] Man muss sehen, dass ein und dieselbe Sache aus der Sicht 
eines Opfers anders aussehen kann als aus der Sicht der Verwaltung. Wer als Insasse eines 
Konzentrationslagers im Dritten Reich deutschem Ordnungssinn ausgesetzt war, liest ein amtliches 
Schreiben mit anderen Gefühlen als ein Beamter, für den diese Dinge zur täglichen Routine 
gehören.“

(Direktes Zitat aus Winstel, Tobias: Verhandelte Gerechtigkeit. Rückerstattung und Entschädigung  
für jüdische NS-Opfer in Bayern und Westdeutschland, München 2006, S. 168)

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul III – Block 2

– �Lesen Sie zunächst die Einführung und vergleichen Sie die Verfolgungsschicksale von 
Anton Blum und Erna B. (E3, D3, D4, Q7, Q8) [Partnerarbeit]

– �Stellen Sie die jeweiligen Begründungen des BLEA (G5) für die Annahme (Anton Blum) 
und die Ablehnung (Erna B.) von „Soforthilfe für Rückwanderer“ einander gegenüber. 
Prüfen Sie sodann zunächst die Gesetzeskonformität der Entscheidungen unter weiterer 
Einbeziehung des „Schadens an Eigentum“ bei Anton Blum. Nehmen Sie schließlich 
Stellung, ob diese Entscheidungen nicht nur rechtskonform, sondern auch gerecht waren. 
(Q9, Q10, Q11) [Gruppenarbeit]

– �Diskutieren Sie im Plenum den Auszug aus der Abschiedsrede von Klaus Heßdörfer, 
ehemaliger Präsident des BLEA (G5), im Jahr 1991. Berücksichtigen Sie hierbei den 
zeitlichen Kontext und die Position des Redners. (Q12) [Plenum]

Literatur zur Vertiefung

Leonard Stöcklein/Hannah Frohmader/Julia Jacumet: Entschädigung von NS-Unrecht an 
Sinti* und Roma* in Bayern von 1949 bis 1974, in: Bühl-Gramer, Charlotte/Schneeberger, 
Erich (Hg.): Entschädigung von NS-Unrecht an deutschen Sinti und Roma in Bayern. 
Historische Forschung, Entschädigungsarbeit und Erfahrungen, Erlangen 2025, S. 17 – 200.

Tobias Winstel: Landesentschädigungsamt, publiziert am 19.06.2018,  
in: Historisches Lexikon Bayerns, https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/
Landesentschädigungsamt

Winstel, Tobias: Verhandelte Gerechtigkeit. Rückerstattung und Entschädigung für 
jüdische NS-Opfer in Bayern und Westdeutschland, München 2006.

Zimmermann, Michael: Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische  
„Lösung der Zigeunerfrage“, Hamburg 1996, insbesondere S. 57, 83, 116 und 190.

Hermann Zorn: Existenz-, Ausbildungs-, und Versorgungsschäden, in: Bundesminister der 
Finanzen in Zusammenarbeit mit Walter Schwarz (Hg.): Die Wiedergutmachung national­
sozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesentschädigungs-
gesetz Zweiter Teil, München 1983, S. 47 – 320, insbesondere S. 47, 61, 178 und 279 – 281.
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Modul IV – Block 1 Selbstorganisierung  
von Sinti und Roma und  
der Kampf um Entschädigung

Q1 Memorandum des Verbands Deutscher Sinti, der Romani Union  
und der Gesellschaft für bedrohte Völker (1979)

In den ersten Jahrzehnten nach 1945 waren es zumeist einzelne, isoliert voneinander agierende 
Überlebende, die oft mit Hilfe von Anwälten Entschädigungsleistungen einforderten. Ende der 
1970er Jahre entstanden mit den Gründungen des Verbands Deutscher Sinti (ab 1982 Zentralrat 
Deutscher Sinti und Roma) und der ihm angeschlossenen Landesverbände die wichtigsten 
Interessensvertretungen für Sinti und Roma in Deutschland. Von Beginn an war die Forderung 
nach Entschädigung für die erlittene Verfolgung eines der zentralen Anliegen der Bürgerrechts-
bewegung. Aus Sicht des Zentralrats wurde die bis in die 1980er Jahre vorherrschende Wieder-
gutmachungspraxis für Sinti und Roma zu einer Art zweiten Verfolgung, da sich die Betroffenen 
einer breiten Ablehnungsfront der Behörden gegenübersahen, die die rassistischen Gründe der 
Verfolgung zumeist in Abrede stellten und sicherheitspolizeiliche und kriminalpräventive Recht-
fertigungen vorschoben (vgl. Rose 1987). In dem 1979 veröffentlichten Memorandum des Verbands 
Deutscher Sinti, der Internationalen Romani Union und der Gesellschaft für bedrohte Völker wurden 
entsprechende Verbesserungen bei der „Wiedergutmachung“ für Sinti und Roma eingefordert. 
Neben den genannten Verbänden gab es auch weitere, auf internationaler und regionaler Ebene 
agierende Selbstorganisationen. In dem Bildungsmodul IV erfolgt im ersten Teil anhand von 
zeithistorischen Dokumenten eine Auseinandersetzung mit dem Wirken der Selbstorganisationen 
von Sinti und Roma bei den Kämpfen um Entschädigung. Mit einem Positionspapier zu offenen 
Fragen der Entschädigung von Sinti und Roma aus dem Jahr 2020 wird verdeutlicht, dass diese 
Kämpfe bis in die Gegenwart andauern. Im zweiten Teil des Bildungsmoduls liegt der Fokus auf 
der Entschädigungsarbeit des Verbands Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bayern, die 
dieser seit Ende der 1990er Jahre durchführt. Ausgehend von den Verfolgungsschicksalen  
der Überlebenden sollen diejenigen Entschädigungsverfahren vorgestellt werden, die für die 
Bürgerrechtsarbeit des Landesverbands Bayern besonders bedeutsam sind.

L4 Übergeordnete Lernziele von Modul IV 

Die Lernenden…
+ �wissen um die politische Bedeutung der Selbstorganisierung von Sinti und Roma seit den 

1970er Jahren. Sie verstehen die Relevanz der Proteste der Bürgerrechtsbewegung auf-
grund der weitestgehend verweigerten bzw. unzureichenden Entschädigungsleistungen  
für die überlebenden Sinti und Roma. 

+ �erkennen die bis heute offenen Fragen der Entschädigung und können die Forderungen 
einschätzen, die von Selbstorganisationen und deren unterstützenden Institutionen erhoben 
werden.

+ �reflektieren aus der Perspektive der Überlebenden die traumatisierenden Erfahrungen, die 
mit den medizinischen Begutachtungen und den behördlichen Praktiken verbunden waren.

+ �hinterfragen die gesetzlichen Bestimmungen, die für Bewilligung oder Ablehnung von 
Anträgen auf Entschädigung ausschlaggebend waren, und vollziehen die Änderungen 
dieser Bestimmungen im Laufe der Zeit nach. Sie erkennen, warum die Überlebenden die 
Entscheidungen aufgrund dieser Bestimmungen oftmals als willkürlich empfanden.

Z3 Zeitmanagement von Modul IV (inklusive Einführung)

Modul IV
Block 1: 45 Minuten 
Block 2: 75 Minuten 
 Modul IV insgesamt ca. 120 Minuten
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Q2 Zentralrat protestiert gegen die Vergabepraxis beim 
„Wiedergutmachungs-Dispositionsfonds“ (Härteregelung 1981)

Über 50 Sinti und Roma protestierten im März 1985 vor dem Regierungspräsidium in Köln.  
Foto: Fritz Greußing, aus: Rose, Romani: Bürgerrechte für Sinti und Roma, Heidelberg 1987, S. 60.

„Mit der Bürgerrechtsarbeit sollte den Überlebenden des Völkermordes an Sinti und Roma ihre 
Würde zurückgeben werden. Als besonders demütigend hatten die Opfer den Ausschluss von 
Sinti und Roma aus der Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) von 1953 
(G2) empfunden. Zwar hatte der Deutsche Bundestag 1981 einen „Härtefonds“ (G12) für NS-Ver-
folgte nichtjüdischer Abstammung eingerichtet. Zahlreiche betroffene Sinti und Roma blieben 
jedoch wiederum von der Vergabe ausgeschlossen. Der für die Auszahlung der Leistungen zu-
ständige Regierungspräsident von Köln behauptete 1984 in einem Verwaltungsgerichtsverfah-
ren, dass Sinti und Roma nicht aus „rassischen Gründen“ verfolgt worden seien. Damit griff er ein 
massiv antiziganistisches Interpretationsmuster auf, wie es auch dem 1963 zurückgenommenen 
BGH-Urteil von 1956 zugrunde gelegen hatte. Im März 1985 demonstrierten über 50 Sinti und 
Roma in Köln gegen die Vergabepraxis der „Härteregelung“ (G12) des Bundes. Die Demonstran-
ten verwiesen auf die 1982 erfolgte Anerkennung des NS-Völkermordes „aus rassischen Grün­
den“ und legten Kränze für die verfolgten Opfer des Nationalsozialismus nieder. In der Folgezeit 
erreichte der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma durch weitere öffentlichkeitswirksame Aktio-
nen eine grundlegende Änderung der diskriminierenden Wiedergutmachungspraxis. Ende der 
1980er dokumentierte er über 500 Einzelfälle von Minderheitsangehörigen, die bis dahin noch 
keine angemessene Entschädigung für ihre Verfolgung durch die Nationalsozialisten erhalten 
hatten. In mehreren tausend Verfahren konnten Neuentscheidungen der zuständigen Behörden 
zugunsten der Betroffenen durchgesetzt werden. Anfang der 2000er Jahre erreichte der Zent-
ralrat, dass auch Sinti und Roma, die Zwangsarbeit hatten leisten müssen, aus dem Fonds der 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ und dem Schweizer Banken Fonds entschä-
digt wurden.“

Zitiert aus: https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/de/recognition/compensation-denied/

Rom Archive, https://www.romarchive.eu/de/collection/memorandum-einer-internationalen-delegation-
von-vertretern-der-romani-union-und-des-verbands-deutscher-sinti/

https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/de/recognition/compensation-denied/
https://www.romarchive.eu/de/collection/memorandum-einer-internationalen-delegation-von-vertretern-d
https://www.romarchive.eu/de/collection/memorandum-einer-internationalen-delegation-von-vertretern-d
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Fazit
Trotz des Umstandes, dass eine vollständige „Wiedergutmachung“ nicht erreicht werden kann, 
sollte endlich eine adäquate Entschädigung für die letzten Überlebenden der NS-Verfolgung aus 
der Gruppe der Sinti und Roma erreicht werden. Es geht dabei nicht zuletzt auch um eine Aner-
kennung des durch das beispiellose NS-Unrecht erlittenen Leides für diejenigen Verfolgten aus 
der Gruppe Sinti und Roma, die die nationalsozialistische Verfolgung als Kinder, Säuglinge, oder 
durch pränatale Traumatisierung erleben mussten, die durch verschiedene Umstände nicht in 
ein Konzentrationslager eingewiesen wurden, gleichwohl aber einer systematischen Erfassung 
durch Polizeibehörden als spezifischer Verfolgungsmaßnahme ausgesetzt waren und bis zum 
Kriegsende unter willkürlicher polizeilicher Bewachung standen sowie auch für die bisher in der 
Wiedergutmachung weitgehend ignorierten verfolgten Sinti und Roma ohne deutsche Staats
angehörigkeit.

Zitiert aus: https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2020/02/
offene-fragen-der-entschaedigung-fuer-sinti-und-roma.pdf

Q4 Pressemitteilung des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) 
am 01.08.2024 Menschenrechtsinstitut empfiehlt umfassende Entschädigung 
der Überlebenden des Genozids an den Sinti*zze und Rom*nja 
01.08.2024 · Pressemitteilung – Berlin. Anlässlich des Europäischen Tags des Gedenkens  
an den Genozid an den Sinti*zze und Rom*nja (2. August) erklärt das Deutsche Institut für 
Menschenrechte:
„Vor 80 Jahren, in der Nacht vom 2. zum 3. August 1944, wurden die letzten verbliebenen Sinti*zze 
und Rom*nja in den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau von der SS 
ermordet. Die Opfer, hauptsächlich Frauen, Kinder und alte Menschen, waren die letzten der etwa 
23.000 Angehörigen der Minderheit, die seit Anfang 1943 in das Lager deportiert worden waren. 
Insgesamt wurden unter der NS-Herrschaft mehrere hunderttausend Sinti und Roma in den 
Vernichtungslagern und bei Massenerschießungen durch Einheiten der Wehrmacht, der Polizei 
und der SS ermordet. Dieser Völkermord (…) wirkt bis heute fort. Während die Überlebenden 
aufgrund der Verfolgung versehrt und traumatisiert sowie politisch, sozial und ökonomisch mar-
ginalisiert waren, verhinderten die ehemaligen Täterinnen und Täter über Jahrzehnte eine 
Anerkennung des Völkermords. Eine angemessene Wiedergutmachung des erfahrenen Unrechts 
bleibt den Überlebenden und ihren Nachkommen bis heute versagt. Stattdessen lebt der Anti
ziganismus in unserem Land und seinen Institutionen weiterhin fort, wie die mehr als 1.200 Fälle 
von verbaler Stereotypisierung, Diskriminierung und Gewalt zeigen, die die Melde- und Informa-
tionsstelle Antiziganismus für 2023 dokumentiert hat. 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus (UKA), 2019 vom Bundestag eingerichtet, hat 
in ihrem Abschlussbericht 2021 umfangreiche Empfehlungen für eine „nachholende Gerechtig-
keit“ vorgelegt. Zwar sind inzwischen einige der Empfehlungen umgesetzt, wie die Berufung eines 
Beauftragten gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland 
sowie die Einrichtung einer Bund-Länder-Kommission Antiziganismus. Die umfassende Entschä-
digung der Überlebenden des Völkermordes und ihrer Nachkommen steht jedoch ebenso aus 
wie die systematische Aufarbeitung des Unrechts der Nachkriegszeit. Daher empfiehlt das Deut-
sche Institut für Menschenrechte der Bundesregierung und dem Bundestag, alle Empfehlungen 
der Kommission umzusetzen. Dies wäre auch ein wichtiger Beitrag zum Schutz vor dem wachsenden 
Antiziganismus und Rassismus der Gegenwart, der das Gedenken in diesem Jahr besonders 
prägt.“

Quelle: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschenrechtsinstitut-empfiehlt-
umfassende-entschaedigung-der-ueberlebenden-des-genozids-an-den-sintizze-und-romnja

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul IV – Block 1

– �Lesen Sie das Memorandum und notieren Sie sich wesentliche Forderungen.  
(Q1) [Einzelarbeit]

– �Benennen Sie die in dem Memorandum erhobenen Forderungen nach Entschädigung.  
Arbeiten Sie heraus, für welche Opfergruppen diese eingefordert wurden und welche  
Vorschläge zur praktischen Umsetzung gemacht wurden. (Q1) [Einzelarbeit]

– �Erläutern Sie den Anlass für die Demonstration 1985 in Köln. Auf welche Ereignisse  
haben sich die Demonstranten in ihrem Protest bezogen? (Q2) [Plenum]

Q3 Offene Fragen der Entschädigung für Sinti und Roma  
(Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 2020) 

1. Festsetzung als Berechtigung für die laufende Leistung
Eine Festsetzung sollte mit einer Freiheitsentziehung in einer Haftstätte im Sinne von § 43 Abs. 2 
und 3 BEG (G2) gleichgestellt werden und einen Anspruch auf eine laufende Leistung begründen. 
Die „Festsetzung“ war eine ab Oktober 1939 auf vollständige Erfassung und Kontrolle der Minder-
heit zielende Maßnahme und hatte eine rassenpolitische Zielsetzung, insofern sie die im September 
beschlossene Deportation der im Reichsgebiet lebenden Sinti und Roma in das besetzte Polen 
vorbereiten sollte. Das Leben unter Festsetzung war nicht nur aufgrund der Drohung der Einwei-
sung in ein KZ im Falle einer Verletzung der wöchentlichen Meldung bei örtlichen Behörden mit 
schwerwiegenden sozialen und psychischen Folgen verbunden, die neben der durch die Fest-
setzung bedingte erzwungene Trennung von auswärts lebenden Verwandten, die verstärkte sozia-
le Segregation insbesondere auch die ständige Angst vor einer Deportation umfassten und in 
ihrer Gesamtgemengelage eine Gleichsetzung mit haftähnlichen Bedingungen rechtfertigen. 

2. Laufende Leistung für Roma mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit
Verfolgte Sinti und Roma, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, sollten – unabhängig 
davon, ob sie bisher Wiedergutmachungsleistungen aus deutscher Quelle erhalten haben – eine 
laufende Beihilfe erhalten.

3. Eine zusätzliche Anerkennung der spezifischen Leidenserfahrung von Minderjährigen,  
die unter der nationalsozialistischen Verfolgung aufwuchsen
Insbesondere angesichts der Tatsache, dass es heute nur sehr wenige Überlebende gibt, fordern 
wir eine zusätzliche Anerkennung des Leidens der Kinder während der nationalsozialistischen 
Verfolgung und somit eine Würdigung des besonderen Schicksals der Kinder, die durch national-
sozialistische Gewaltmaßnahmen im Sinne von § 2 BEG (G2) unmittelbar betroffen waren oder 
ihre Eltern verloren haben.

4. Krankenversicherung der Hinterbliebenen
Für die Hinterbliebenen sollte dringend eine bundeseinheitliche Regelung zur Sicherstellung der 
Krankenversorgung in den ersten Wochen nach dem Tod des Verfolgten und danach geschaffen 
werden. Verstirbt der Bezieher einer BEG-Rente (G2), so muss für Hinterbliebene eine umfassende 
Krankenversicherung gesichert werden. Dazu gehört auch eine Karenzzeit bis zur Umstellung 
der Versicherung.

https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2020/02/offene-fragen-der-entschaedigung-fuer-sinti-und-roma.pdf
https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2020/02/offene-fragen-der-entschaedigung-fuer-sinti-und-roma.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschenrechtsinstitut-empfiehlt-umfassende-entschaedigung-der-ueberlebenden-des-genozids-an-den-sintizze-und-romnja
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschenrechtsinstitut-empfiehlt-umfassende-entschaedigung-der-ueberlebenden-des-genozids-an-den-sintizze-und-romnja
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Ziel, solche Verbesserungen herbeizuführen. Nicht selten waren diesen Initiativen Verhandlungen 
zwischen den Interessenvertretungen der jüdischen NS-Opfer und der Bundesregierung voraus-
gegangen. Hier galt es, der Opfergruppe der Sinti und Roma die gleichen Wiedergutmachungs-
ansprüche zukommen zu lassen, wie sie für die jüdische Opfergruppe jeweils ausgehandelt wurden. 
Ein Beispiel ist hierbei die Anerkennungsleistung für Ghetto-Arbeit. Der Bayerische Landesverband 
nahm in den letzten Jahren mehrfach an Gesprächen zwischen dem Zentralrat, dessen Landes-
verbänden und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) teil und brachte dabei u. a. die oben 
erläuterte Gerechtigkeitslücke bei der Krankenversorgung von Hinterbliebenen zur Sprache.  
Die Verhandlungen mit dem BMF haben in den letzten Jahren zu nachhaltigen Verbesserungen 
gerade bei den „laufenden Beihilfen“ im Rahmen der „Härteregelung“ (G12) der Bundesregierung 
geführt. Der wohl größte Erfolg war dabei die Anhebung der „laufenden Beihilfe“ gem. § 8 der 
Richtlinien auf das Niveau der „Mindestrente“ nach dem Bundesentschädigungsgesetz, derzeit 
620,- Euro. Noch 2017 lag die Höhe der laufenden Beihilfe nur bei 300,- Euro.

Q5 Bescheid zur Erteilung der Rechtsberatungserlaubnis

Dokument aus dem Bestand des 
Archivs des Landesverbandes Bayern

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul IV – Block 1

– �Lesen Sie das Positionspapier des Zentralrats und benennen Sie die wichtigsten Forde­
rungen. Beschreiben Sie, um welche Opfergruppen und um welche NS-Verfolgungsmaß­
nahme es in dem Positionspapier vorrangig geht. (Q3) [Gruppenarbeit]

– �Lesen Sie die PM des DIMR. Diskutieren Sie die in der Pressemitteilung vom 01.08.2024 
vorgenommene Bewertung der „Wiedergutmachung“ für Sinti und Roma sowohl aus  
historischer Perspektive als auch in ihrer Bedeutung für die Gegenwart.  
(Q4) [Gruppenarbeit und Plenum]

– �Recherchieren Sie im Abschlussbericht der UKA, welche der zentralen Forderungen mit 
Fragen der Entschädigung verbunden sind und für welche 
Personengruppen dort Forderungen erhoben werden: BMI –  
Presse – Abschlussbericht der Unabhängigen Kommission 
Antiziganismus vorgestellt [Gruppenarbeit] 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/07/ 
kommission-antiziganismus.html

Modul IV – Block 2 Die Entschädigungsarbeit 
des Landesverbands Bayern seit Ende der 
1990er Jahre 

E4 Einführung zu Modul IV – Block 2

Der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bayern, gründete sich 1988. Auf eine 
gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung mit dem Landesverband im Jahr 2007 
folgte im Jahr 2018 eine staatsvertragliche Vereinbarung. Schon im Jahr 1997 erteilte das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz dem Landesverband Bayern e.V. die Erlaubnis zur Rechts-
beratung in Entschädigungsangelegenheiten (vgl. Q5). Durch diese Rechtsberatungserlaubnis 
kann der Landesverband Ansprüche für die von ihm vertretenen Verfolgten geltend machen. 

Die Entschädigungsarbeit für die aus der Minderheit stammenden Opfer der NS-Verfolgung 
legitimiert die Selbstorganisationen wie den Bayerischen Landesverband Deutscher Sinti und 
Roma, Forderungen nach materiellen Verbesserungen an die politischen Entscheidungsträger zu 
adressieren. Die Verbände dokumentieren anhand der Vielzahl der von ihnen durchgeführten 
Verfahren, die jeweils eine Bevollmächtigung durch die Verfolgten voraussetzt, dass sie ein politi-
sches Mandat haben, für diese Gruppe der NS-Opfer zu sprechen und für sie konkrete Forderungen 
zu erheben. Seit den 1990er Jahren gibt es regelmäßige Gespräche zwischen dem Zentralrat 
Deutscher Sinti und Roma, seinen Landesverbänden und dem Bundesfinanzministerium mit dem 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/07/kommission-antiziganismus.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/07/kommission-antiziganismus.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/07/kommission-antiziganismus.html
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Q6 Bescheid des BLEA (G5) zur Leidensverschlimmerung (G10)  
von Leonhard Blach

D1 Verfolgungsschicksal und Entschädigungsverfahren  
von Leonhard Blach

Leonhard Blach mit seiner ersten Frau Gisella Blach,  
undatiert, Privatbesitz Marcella Herzenberger ©

Leonhard Blach wurde am 20. Januar 1920 
im bayerischen Eberspoint geboren und war 
als Musiker tätig. Von 1927 bis 1932 lebte er in 
Salzach in Österreich und betrieb zwischen 
1932 und 1938 mit dem Vater einen Pferde-
handel. Im August 1940 wurde er verhaftet und 
für neun Wochen im Gerichtsgefängnis Land-
eck in Tirol inhaftiert. Es gelang ihm zwischen-
zeitlich die Flucht in die Tschechoslowakei, wo 

er jedoch nach drei Wochen wieder nach Österreich abgeschoben wurde. Dann wiederum wurde 
Blach verhaftet und am 30.12.1940 von Salzburg in das KZ Dachau deportiert, wo er vom Dezember 
1940 bis April 1943 inhaftiert war. Von dort deportierte man ihn am 05. April 1943 nach Auschwitz-
Birkenau. In Auschwitz hatte er schwerste Zwangsarbeiten zu verrichten. Er bekam dort ein- 
mal 25 Stockschläge und war in dieser Zeit wegen Typhus und Fleckfieber zwei Monate auf dem 
Krankenrevier. Unmittelbar vor der „Liquidierung des Zigeunerlagers in Auschwitz-Birkenau“ 
wurde er von Auschwitz nach Buchenwald verlegt, wo er ab 03.08.1944 inhaftiert war. Zu jenem 
Zeitpunkt wurde angegeben, seine Ehefrau Gisella Blach sei im KZ Ravensbrück inhaftiert und er 
habe ein fünfjähriges Kind gehabt. Nach zwei Wochen wurde er ins Lager Mittelbau-Dora verlegt, 
um dort weiter Zwangsarbeit zu verrichten. Anschließend kam er mit der 5. Baubrigade der SS 
nach Osnabrück, Rheine und Wesermünde, wo er auf ein Schiff verbracht wurde. Die Briten befrei-
ten ihn im Mai 1945. Leonhard Blachs Sohn, seine Frau, seine Eltern und zwei Schwestern 
wurden allesamt in Konzentrationslagern ermordet. Wegen des Familienschicksals und seiner 
eigenen Verfolgung litt Leonhard Blach ein Leben lang an einer depressiven Grunderkrankung. 
Ende der 1990er Jahre strengte Leonhard Blach über den Landesverband ein Leidensverschlim-
merungsverfahren (Anträge auf Neufestsetzung der Rente gem. § 35 BEG, 2. DV-BEG) (G10) an. 
In dem Verfahren ging es um eine Überprüfung und ggf. Neufestsetzung seiner Rente für „Schaden 
an Körper und Gesundheit“.
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Q7 Ergänzende gutachterliche ärztliche Stellungnahme (Seite 1)

LVSR_B_L_6_0147_gutachterliche Stellungnahme_27.03.2000.

LVSR-B_L_6_0153_0155_Bescheid_15.11.1999.
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Q9 Schreiben des Landesverbands an Leonhard Blach

LVSR-B_L_6_0141_Schreiben_20.04.2000.

Q8 Bescheid des BLEA (G5) (Seite 2)

LVSR_B_L_6_0144_Bescheid_11.04.2000.
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LVSR_B_L_6_0110_0111_Bescheid_12.12.2002.

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul IV – Block 2

– �Arbeiten Sie die Begründung des Bescheides des BLEA vom 15.11.1999 heraus.  
Diskutieren Sie die Entscheidung vor dem Hintergrund des Verfolgungsschicksals  
von Leonhard Blach und der gesetzlichen Bestimmungen der Entschädigung.  
(D1, Q6, Q7, Q8, G10) [Partnerarbeit]

– �Setzen Sie sich mit dem Bescheid vom 12.12.2002 auseinander. Was führte Ihrer Ansicht 
nach zu der Entscheidung des BLEA (G5)? (Q9, Q10) [Plenum]

Q10 Bescheid des BLEA (G5) der Neufestsetzung der Rente (G10)  
von Leonhard Blach
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Q11 Bescheid des BLEA (G5)

LVSR_M_K_79_0454_0455_ 
Bescheid_15.03.2001.

D2 Verfolgungsschicksal und Entschädigungsverfahren  
von Krimhilde Malinowski

Krimhilde Malinowski (rechts im Bild 
stehend) mit ihren Cousinen und 
weiteren Familienangehörigen im Lager 
Stettin „Kuhdamm“, Privatbesitz 
Krimhilde Malinowski ©

Krimhilde Malinowski 
wurde am 29.04.1930 in Stettin 
geboren. Ihre Eltern waren 
Otto und Rosalia Franz. Ihr 
Vater Otto Franz war von Beruf 
Musiker und hatte eine 
Marionettenbühne. Die Familie 
war in Stettin wohnhaft. Ab 
1942 wurde Krimhilde Malinow-

ski aus rassistischen Gründen von der Volksschule verwiesen. Während Kinder aus der Mehr-
heitsgesellschaft ab 1943/44 aufgrund der alliierten Luftangriffe von Stettin aus aufs Land eva-
kuiert wurden, mussten Sinti-Kinder in Stettin bleiben und schwere Zwangsarbeit in 
kriegswichtigen Betrieben und bei der Beseitigung von Bombenschäden verrichten. Im April 1944 
wurde Frau Malinowski im Alter von 13 Jahren zwangssterilisiert. In ihrer Biografie „Das Schwei-
gen wird gebrochen“ (2003) beschreibt sie sowohl ihre traumatischen Erlebnisse in der NS-Zeit 
als auch ihre Erfahrungen im Umgang mit Behörden und Ärzten in der Nachkriegszeit. 

Krimhilde Malinowski hat jahrzehntelang um eine Entschädigung gekämpft. Die von ihr gestell-
ten Anträge wegen des „Schadens an Körper und Gesundheit“ wurden in den Jahren 1956 und 
1960 abgelehnt. 1962 und 1963 sowie 1970 erhielt sie nur Einmalzahlungen zwischen 1900,- und 
7500,- DM. Erst im Jahr 1989 erhielt sie im Zuge eines „Zweitverfahrens“ (G11), bei dem sie vom 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma vertreten wurde, eine Gesundheitsschadensrente in Höhe 
der gesetzlichen Mindestrente unter Ausschluss der Möglichkeit, später ein Leidensverschlim-
merungsverfahren (G10) zu beantragen. Im Jahr 2000 strengte der Landesverband Bayern erneut 
ein Zweitverfahren (G11) an, das im Frühjahr 2001 abgeschlossen wurde.
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F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul IV – Block 2

– �Arbeiten Sie heraus, welches Entschädigungsverfahren der Bayerische Landesverband 
durchgeführt hat und welche Bedingungen mit dem Bescheid verbunden wurden.  
(D2, Q11, G11) [Einzelarbeit]

– �Beschreiben Sie vor dem Hintergrund ihrer schweren Verfolgung die Erfahrungen,  
die Frau Malinowski in ihrem Kampf um Entschädigung mit Ärzten und dem Bayerischen 
Landesentschädigungsamt gemacht hat. (D2, Q12). [Plenum]

D3 Verfolgungsschicksal und Entschädigungsverfahren  
von Robert Herzenberger 

Robert Herzenberger, ca. 1957/58, 
Privatbesitz Marcella Herzenberger ©

Robert Herzenberger wurde am 04.10.1930 in Berlin geboren 
und wuchs in Stettin auf. Seine Eltern waren Josef und Agnes 
Herzenberger. Josef Herzenberger war gebürtiger Österreicher 
und als Pferdehändler tätig; über das KZ Lackenbach wurde  
er mit seinen Brüdern nach Auschwitz deportiert und später in 
einem Außenlager des KZ Buchenwald ermordet. 

Im Juli 1942 wurde Robert Herzenberger im Alter von zwölf 
Jahren zusammen mit seinen beiden Schwestern in ein Stetti-
ner Krankenhaus verbracht und sollte dort auf Anweisung der 
Gestapo zwangssterilisiert werden. Zusammen mit russischen 
und polnischen Gefangenen war er außerhalb des Hauptgebäu-
des untergebracht. Während eines Luftangriffs konnte er flie-

hen und lebte ab seiner Flucht versteckt bis zum Mai 1945. Da er ab diesem Zeitpunkt auf sich 
allein gestellt war, half er ab und zu Bauern bei der Feldarbeit, um zu überleben. Wegen der ständi-
gen Kontrollen musste er aber nach wenigen Tagen immer wieder untertauchen. Nach der Befrei-
ung hat er sich bis nach Celle in Niedersachsen durchgeschlagen und dort seine Mutter und Ge-
schwister wiedergefunden. 

Robert Herzenberger hat seit den 1950er Jahren immer wieder Anträge auf Entschädigungs-
leistungen gestellt. Außer einer Kapitalentschädigung wurde ihm 1977 nur eine einmalige Beihilfe 
für „Schaden im beruflichen Fortkommen“ (Ausbildungsschaden) über 3000,- DM gewährt.  
Am 26.05.1999 stellte der von Robert Herzenberger bevollmächtigte Landesverband Bayern einen 
Antrag auf eine monatliche Beihilfe nach der Härteregelung (WDF) (G12). Am 23.12.1999 antwortete 
das BMF, dass die Voraussetzungen zur Gewährung einer Beihilfe nicht erfüllt seien, und bot im 
Gegenzug eine einmalige Beihilfe über 5000,- DM an. Der Antragsteller wurde zudem darauf hin-
gewiesen, dass bei Nichtannahme des Vergleichsangebots der Antrag abgelehnt werden würde. 
Nach einigen Briefwechseln und einer erneuten Prüfung durch das BMF akzeptierte Robert Herzen-
berger den angebotenen Vergleich über die Einmalzahlung im August 2000.

Q12 Auszug aus Malinowski, Krimhilde:  
Das Schweigen wird gebrochen, 2003, S. 86 – 87
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LVSR_H_R_140_0036_0037_Bescheid_06.06.2000.

Q13 Bescheid des BMF
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Q14 Schreiben des Landesverbands an Karl Heinrich Mettbach

LVSR_M_K_H_81_0063_Schreiben_20.02.2013.

D4 Verfolgungsschicksal und Entschädigungsverfahren  
von Karl Heinrich Mettbach

Karl Heinrich Mettbach, undatiert, 
Foto: Familienbesitz Mettbach ©

Karl Heinrich Mettbach wurde am 08.12.1939 in Mönchen-
gladbach geboren. Anfang 1940 wurde er zusammen mit seinen 
Eltern, Großeltern, seiner Schwester und seinem Zwillings­
bruder in das Sammellager Köln verschleppt und anschließend 
nach Plattrow (Polen), damaliges „Generalgouvernement“ 
deportiert. Dort wurden seine Eltern und seine Schwester zu 
schwerer Arbeit gezwungen. Im Juli 1942 wurde die Familie  
in das Ghetto Kielce (Polen) deportiert, wo sie bis zum Jahr 1943 
ebenfalls Zwangsarbeit verrichten musste. Der Zwillingsbruder 

von Karl Heinrich Mettbach, sein Vater und sein Onkel mit Familie starben aufgrund der un-
menschlichen Haftbedingungen und der Zwangsarbeit. 1943 konnte er mit seinen Großeltern und 
seiner Schwester aus dem Lager Kielce fliehen. Bis Kriegsende versteckten sie sich in Wäldern. 
Aufgrund der Lebensbedingungen in den Lagern und des Lebens im Versteck hat Karl Heinrich 
Mettbach erhebliche Gesundheitsschäden davongetragen. 

Durch einen im Jahr 1962 mit dem BLEA abgeschlossenen Vergleich hat Karl Heinrich Mettbach 
lediglich eine einmalige Entschädigungsleistung über 6000,- DM (Soforthilfe für Rückwanderer) 
erhalten. Nach einem an Karl Heinrich Mettbach gerichteten Schreiben vom 20.02.2013 und der 
daraufhin erfolgten Bevollmächtigung des Landesverbandes beantragte der Landesverband  
am 28.02.2013 eine laufende Beihilfe beim BMF nach den Richtlinien für nicht-jüdische Verfolgte 
(WDF-Härterichtlinien) (G12). Der Bescheid über den Antrag erging im Juli 2013. 
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LVSR_M_K_H_81_0012_0013_Bescheid_26.07.2013.

F/A Fragen und Arbeitsaufträge zu Modul IV – Block 2

– �Lesen Sie die Verfolgungsschicksale von Robert Herzenberger, Karl Heinrich Mettbach 
und ihren Familienangehörigen und setzen Sie sich mit den vom Landesverband durch­
geführten WDF-Verfahren (G12) auseinander. (D3, D4, Q14, G12) [Partnerarbeit]

– �Diskutieren Sie die jeweiligen Bescheide und Begründungen des BMF und erörtern Sie 
weitere mögliche Ursachen, die zu den Entscheidungen geführt haben könnten.  
(Q13, Q15) [Partnerarbeit und Plenum]

Q15 Bescheid des BMF zum Antrag von Karl Heinrich Mettbach
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G 
Glossar
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G5 Entschädigungsbehörden/ 
Bayerisches Landesentschädigungsamt (BLEA) 

Entschädigungsbehörden waren bereits in den Zonen der Briten und US-Amerikaner von 1945 
bis 1949 eingerichtet worden. Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland gab es auf Ebene 
der Bundesländer je eigene Landesentschädigungsämter. Sie waren die Organe der Exekutive, 
welche die Entschädigungsgesetze BErG (1953), BEG (1956) und BEG-SG (1965) der Bundesrepu-
blik in Form von Auszahlungen finanzieller Leistungen praktisch vollzogen. An diese Behörden 
richteten die NS-Opfer ihre Anträge, die Behörden bewilligten diese oder schrieben Ablehnungen.

Das Bayerische Landesentschädigungsamt arbeitete unter der Leitung des jüdischen 
Auschwitz-Überlebenden Philipp Auerbach seit 1946 eng mit dem „Bayerisches Hilfswerk für die 
durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen“ zusammen. Sieben Jahre, bis zur Verabschiedung 
des ersten Entschädigungsgesetzes im Jahr 1953, vollzog das Amt unter unterschiedlichen Bezeich-
nungen Zahlungen auf der Grundlage amerikanischer Entschädigungsgesetze. Seit Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland war die Behörde dem Finanzministerium unterstellt. 1951 wurde 
Philipp Auerbach aufgrund der Vorwürfe der Veruntreuung von Geldern des Amtes enthoben,  
die Behörde auf Anweisung des Innenministeriums von der Polizei durchsucht und Auerbach der 
Prozess gemacht. Er beging kurz nach der Urteilsverkündung einer Haftstrafe von 2 Jahren und  
6 Monaten wegen Amtsmissbrauchs und eines gefälschten Doktortitels Suizid. Der Großteil der 
Anklagepunkte wie einer systematischen Veruntreuung wurde fallen gelassen.

In den 1950er Jahren arbeiteten in der Behörde bis zu 700 Menschen. Bis 1959 hatten 173.000 
Opfer insgesamt 426.000 Anträge nach BErG und BEG eingereicht. Für das Kalenderjahr 1956 
beliefen sich die Gesamtkosten der Entschädigung auf 123 Millionen DM oder gerade einmal 2,5 % 
des gesamten bayerischen Haushalts. Durchschnittlich 36 % aller beim BLEA von 1953 bis 1965 
eingereichten Anträge von NS-Opfern wurden abgelehnt. Seit 1951 gab es einen Verwaltungsbeirat 
von Vertretern demokratischer Parteien sowie politischer und jüdischer Opferverbände, jedoch 
nicht von Sinti und Roma. 

G6 „Zigeunerpolizeistelle“ „Landfahrerzentrale“

Die sogenannte „Landfahrerzentrale“ war eine Abteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes 
(BLKA), die ab 1953 als Nachfolgerin der 1946 gegründeten „Zigeunerpolizeistelle” fungierte. 
Dort wurden gezielt Sinti und Roma systematisch und präventiv polizeilich erfasst. Die Institution 
stützte sich dabei auf die bayerische „Landfahrerordnung“ von 1953. Dieses bis 1970 gültige 
Gesetz stellte eine Neuauflage des im Jahr 1926 in der Weimarer Republik verabschiedeten Geset-
zes zur „Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen“ dar. 1947 wurde dieses 
Gesetz noch von der US-Militärregierung wegen Verfassungswidrigkeit außer Kraft gesetzt. Die 
Fremdbezeichnung „Landfahrer“ für Sinti und Roma hielt Einzug in der Amtssprache von Polizei, 
Verwaltung und Justiz. Der durch den NS rassistisch aufgeladene Fremdbegriff „Zigeuner“ sollte 
durch einen Begriff ersetzt werden, um den Schein der Neutralität zu wahren. In der polizeilichen 
Praxis blieben die negativen Zuschreibungen und strukturellen Diskriminierungen bestehen.

Die „Landfahrerzentrale“, in der ehemalige Täter des Völkermordes arbeiteten, übernahm die 
Aktenbestände, welche im NS tätige Beamte von den als „Zigeunern“ stigmatisierten Menschen 
angelegt hatten und baute ein umfangreiches Archiv auf, das bis in die 1960er Jahre rund 30.000 
Menschen umfasste. Man kategorisierte die Menschen in „Merkmalskarteien“ und ordnete die 
Überlebenden nach den auf ihrem Arm eintätowierten KZ- Nummern ein. Diese diskriminierende 
Praxis, die in der jungen Bundesrepublik eigentlich verfassungswidrig war, führte dazu, dass  
die „Landfahrerzentrale“ zur zentralen Stelle für die Erfassung von Sinti und Roma in ganz West-
deutschland wurde und sogar in Entschädigungsprozessen für Gutachten herangezogen wurde. 

G1 Kreissonderhilfsausschuss und  
Betreuungsstellen

Auf Anweisung der jeweiligen Militärregierung in den alliierten Zonen traten diese lokal und 
regional zusammen. Sie waren institutionell und personell eng mit den nach 1945 entstandenen 
Verfolgtenverbänden der ehemaligen Häftlingsgruppen, vorrangig politische und jüdische Ver-
folgte, verzahnt. Sie stellten Opferausweise aus und kümmerten sich von 1945 bis 1949 um eine 
rechtsunverbindlich dezentral organisierte finanzielle Versorgung überlebender NS-Opfer.

G2 Entschädigungsgesetze der Bundesrepublik Deutschland  
BErG (1953) / BEG (1956) / BEG-SG (1965) 

Nach Gründung der BRD wurde 1953 das erste auf Länderebene gültige Entschädigungsgesetz 
des Bundes verabschiedet (BErG – Bundesergänzungsgesetz). In Bayern hatten von 1949 bis 1953 
die Bestimmungen des amerikanischen Gesetzes (US-EG) noch Gültigkeit. Die Bundesgesetze 
knüpften nahtlos an das US-EG an. 1956 wurde es modifiziert und erweitert (BEG – Bundesent-
schädigungsgesetz). Die Verfolgung von Sinti und Roma galt nach der damalig gültigen Recht-
sprechung erst für die Zeit der Verfolgung ab Frühjahr 1943 im Sinne eines „anthropologischen 
Rassismus“ entschädigungswürdig. In einer Gesetzesnovelle von 1965 (BEG-SG – Bundesent-
schädigungs-Schlussgesetz) wurde diese Verfolgung nun ab 1938 anerkannt, jedoch nicht pauschal, 
sondern unter weiterhin individueller Prüfung. Alle drei Gesetze waren keine deutsche Neu
erfindung, sondern knüpften an Weisungen und Gesetze der amerikanischen und britischen 
Zone an.

G3 Kommentar zu § 1 BErG/BEG/BEG-SG

Unter „rassisch“ Verfolgte wurden all diejenigen juristisch gefasst, die Opfer eines „anthropo
logischen“ Rassismus wie Jüdinnen und Juden geworden waren. Ausgeschlossen wurden all 
diejenigen Opfer eines von den Nationalsozialisten erdachten „rassehygienischen und sozialen“ 
Rassismus wie als „Zigeuner“, „asozial“, „arbeitsscheu“, „kriminell“ oder wegen „körperlich und/
oder geistiger Behinderung“ verfolgte Menschen. Diese juristische Grenzziehung widersprach  
der Ausprägung und Komplexität des Völkermordes an deutschen Sinti und Roma, von dem die 
Menschen familienweise vom Kleinkind bis zum Greis betroffen waren. 

G4 International Tracing Service – Internationaler Suchdienst  
des Roten Kreuzes (ITS) 

Unter der Leitung der International Refugee Organization nahm am 01.01.1948 der International 
Tracing Service seine Such- und Dokumentationsarbeit über Millionen von NS-Opfern auf.  
Neben den Alliierten und vielen weiteren Akteuren sicherten auch Überlebende selbst Beweise. 
Obwohl die NS-Täter aus SS, Polizei und Wehrmacht bis in die letzten Kriegstage hinein 
massenhaft Beweismaterial vernichteten, konnten nach Ende des Krieges Millionen Dokumente 
gesichert werden. 1949 arbeiteten für den ITS 1.760 Menschen aus 26 verschiedenen Herkunfts-
ländern, darunter eine Vielzahl ehemaliger NS-Opfer. Die Entschädigungsbehörden der Bundes-
länder stellten nach Anträgen der Opfer regelmäßig Anfragen über Inhaftierungsdokumente an 
den ITS, die dieser beantwortete. Bei der jahrzehntelangen Sucharbeit entstand ein riesiges und 
bis heute immer weiterwachsendes Archiv, die Arolsen Archives im hessischen Bad Arolsen.
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G10 Leidensverschlimmerung 

Das Leidensverschlimmerungsverfahren dient der Überprüfung und ggf. Neufestsetzung einer 
Gesundheitsschadensrente, wenn sich der Gesundheitszustand eines NS-Verfolgten nachweis-
lich verschlechtert hat. Bei Verfolgten, die das 68. Lebensjahr vollendet haben (was heute bei 
allen Verfolgten der Fall ist) muss die Verschlimmerung mindestens 30 % verfolgungsbedingte 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (vMdE) betragen. Diese Hürde ist in der Praxis nur sehr schwer  
zu überwinden.

G11 Zweitverfahren

Die „Zweitverfahrensrichtlinien“ (ZVR) entstanden vor dem Hintergrund der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in RzW 1970, 160 Nr. 7. In dieser Entscheidung stellte  
das BVerfG klar, dass bei bereits bestandskräftig abgeschlossenen Entschädigungsverfahren 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Wiederaufgreifen des Verfahrens geboten sein kann. 
Dies betraf insbesondere Fälle, in denen frühere Entscheidungen auf Grundlage einer damaligen, 
später als verfassungswidrig erkannten Gesetzeslage getroffen worden waren.

In der Folge wuchs der Druck auf die Entschädigungsbehörden der Länder, eine einheitliche 
und gerechtere Verwaltungspraxis zu schaffen, um Betroffenen einen Zugang zu einem Zweit-
verfahren zu ermöglichen. Ziel war es, formalisierte Wege zu eröffnen, um durch Wiederaufgreifen 
rechtskräftig abgeschlossener Entschädigungsentscheidungen eine inhaltliche Neubewertung 
unter Berücksichtigung neuer rechtlicher oder tatsächlicher Erkenntnisse zu ermöglichen.

G12 Wiedergutmachungs-Dispositions-Fonds (WDF) –  
„Härteregelung“ von 1981

Die Härteregelung wurde als Folge gesellschaftlicher und politischer Debatten in der Bundes
republik in den späten 1970er und 1980er Jahren entwickelt. Ausgangspunkt war die Kritik an der 
engen Auslegung der Entschädigungsgesetze, insbesondere des Bundesentschädigungs
gesetzes. Die Bundesregierung sah sich zunehmend unter Druck, diesen Gruppen ebenfalls eine 
symbolische Anerkennung und finanzielle Unterstützung zu gewähren. Nachdem eine diskutierte 
Öffnungsklausel für Neuanträge nach dem BEG verworfen wurde, entstand als „pragmatische“ 
Lösung die Härteregelung der Bundesregierung. 1981 wurde diese außergesetzliche Regelung  
in Anerkennung der Versäumnisse der deutschen Wiedergutmachungspolitik beschlossen.  
Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Bundesregierung, für deren Durchführung 
das Bundesministerium für Finanzen federführend zuständig ist. Eine vom Verband deutscher 
Sinti geforderte Global-Entschädigung für Sinti und Roma versagte das Bundesfinanzministerium 
damals.

G7 Zwangssterilisation

Die Zwangssterilisation bestimmter Menschen durch die Nationalsozialisten fußte auf der Ver-
schränkung unterschiedlicher Denkweisen und Dynamiken der NS-Rassenideologie. Vorherrschend 
war die Denkweise, dass Minderheiten die Ursache sozialer Probleme seien. Diese Probleme 
seien nur „biologisch“, nämlich durch Mord zu „lösen“. Für Sinti und Roma bedeutete dies, dass 
die Nationalsozialisten sie „ethnisch” homogen definierten und zweitens als sozial „minder­
wertig“ ansahen gegenüber der „arischen deutschen Volksgemeinschaft“. Diese doppelte Diskri-
minierung resultierte in einem Völkermord. Dabei war ein Instrument eugenischer „Rassen­
hygiene“ die zwangsweise Sterilisation von Sinti und Roma. Sinti und Roma, die zwischen 1933 
und 1945 auf Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von Juli 1933“ 
sterilisiert worden waren, hatten nach 1945 kein Anrecht auf Entschädigung. Sinti und Roma, die 
ohne vorheriges juristisches NS-Urteil sterilisiert worden waren, hatten jedoch prinzipiell ein 
Antragsrecht auf Entschädigung. Die von der Justiz nach 1945 vollzogene Grenzziehung zwischen 
„rechtmäßig“ und „unrechtmäßig“ Sterilisierten verkannte jedoch die „rassenhygienisch“ moti-
vierte Verfolgungspraxis gegenüber Sinti und Roma oder auch gegenüber geistig und körperlich 
behinderten Menschen. Von einer „rechtmäßigen“ Sterilisation konnte nie die Rede sein.

G8 Verfolgungsbedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit

Der durch die Gewalteinwirkung im NS erlittene juristisch definierte „Schaden an Körper oder 
Gesundheit“ war gesetzlich an die „verfolgungsbedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit“ gekop-
pelt. Die Arbeitsfähigkeit der Opfer, die im NS in vielen Fällen der Praxis „Vernichtung durch 
Arbeit“ zum Opfer fielen, wurde als Gradmesser der Bestimmung der Schwere körperlicher Leiden 
nicht aufgegeben. Psychische Leiden als Folgen der Verfolgung fanden in der Regel erst seit  
den 1970er Jahren Berücksichtigung, in Ausnahmen aber auch bereits früher. Wenn Amtsärzte die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit niedriger als 25 % einschätzten, hatte dies für die Opfer einen 
negativen Ausgang ihres Antrags zur Folge und sie bekamen keine Rente. Es lag kein genaues 
Regelwerk für die Diagnose vor, weshalb Mediziner*innen einen umfassenden Ermessensspiel-
raum hatten. Die Ausschlussfrist im Jahr 1967 bedeutete zudem eine zeitlich enge Frist für die 
Beweisführung mit medizinischen Gutachten und Attesten.

G9 Einstufung in den Beamtengrad bei Rentenzahlungen

Bei der Einstufung in den Beamtengrad lehnte sich das BEG an die Unfallversicherung an. Die 
Menschen wurden vergleichsweise ihrer vor der Verfolgung ausgeübten Berufe in die Kategorien 
des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes der Beamtenskala eingestuft und 
entsprechend niedrige oder hohe Entschädigungsrenten gezahlt. Durch die Koppelung an die 
Erwerbsfähigkeit wurden in der Entschädigung nach 1945 soziale Unterschiede unter den Opfern 
zementiert.
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